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1.  Einfithrung

Vor dem Hintergrund der Sicherheitslage in Europa sowie der Personallage der Bundeswehr wird
in Deutschland seit geraumer Zeit die Riickkehr zur 2011 ausgesetzten Wehrpflicht diskutiert.
Einige politische Krifte fordern sogar die Einfiihrung einer Allgemeinen Dienstpflicht, um nicht
nur dem Personalmangel in der Bundeswehr, sondern auch in der Gesundheitsversorgung und
im Pflegedienst zu begegnen sowie dariiber hinaus im Kriegsfall, in wirtschaftlichen Ausnahme-
situationen, im Fall von auBlergew6hnlichen Naturkatastrophen oder im Fall von Epidemien bzw.
Pandemien das fiir die Aufrechterhaltung gesellschaftlich relevanter Funktionen erforderliche
Personal verfiighar zu haben.

Der folgende Sachstand schaut iiber die deutschen Grenzen hinaus und untersucht die Frage,
ob und, wenn ja, in welcher Form in anderen europaischen Landern Pflichtdienste (Wehrpflicht
und andere Pflichtdienste) existieren. Die Betrachtung der im europédischen Ausland aktuell
giiltigen Regelungen zu Pflichtdiensten ist hierbei auf die Lander Belgien, Ddnemark, Estland,
Finnland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen und
Schweden begrenzt.

2.  Zur Existenz von Wehrpflicht und anderen Pflichtdiensten in ausgewihlten européischen
Staaten

2.1. Belgien

2.1.1. Wehrpflicht

In Belgien sehen die Konsolidierten Wehrdienstgesetze' vom 30. April 1962 einen obligatori-
schen Wehrdienst vor. Mit zwei Gesetzesdnderungen wurden jedoch Ende 1992 der Grundwehr-
dienst und fiir Kriegsdienstverweigerer der Ersatzdienst ausgesetzt: Der neue Artikel 17 der
Konsolidierten Wehrdienstgesetze und der neue Artikel 37 der Konsolidierten Gesetze iiber den
Status von Kriegsdienstverweigerern vom 20. Februar 1980 erkldrten diese Gesetze nur fiir Wehr-
pflichtige des Jahrgangs 1993 (d. h. 1974 geboren) und der vorhergehenden Jahrgénge fiir an-
wendbar. Dies hat zur Folge, dass — wie in Deutschland — die Wehrpflicht zwar grundsétzlich
noch besteht, aber eine Einberufung von Wehrpflichtigen bis auf weiteres unterbleibt.

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht in Belgien wurde jedoch mit der Aufnahme des Artikels 2
in die Konsolidierten Wehrdienstgesetze fiir Frauen und Méanner die Mdoglichkeit geschaffen, auf
Antrag einen dem Wehrdienst vergleichbaren Freiwilligen Militdrdienst abzuleisten.

Dariiber hinaus wurde in Belgien mit Kapitel 10 des Gesetzes zur Einfithrung des freiwilligen Mi-
litdrdienstes und zur Abdnderung verschiedener auf das Militdrpersonal anwendbarer Gesetze*
vom 10. Januar 2010 ein freiwilliger Militdrdienst eingefiihrt, mit dem vor dem Hintergrund des

1 Lois coordonnées sur la milice, 30. April 1962, abrufbar in franzdsischer Sprache unter: https://www.ejus-
tice.just.fgov.be/cgi wet/article.pl?language=fr&lg txt=f&tvpe=&sort=&numac search=1962043050&cn _se-
arch=&caller=article&&view numac=1962043050 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

2 Gesetz zur Einfithrung des freiwilligen Militdrdienstes und zur Abdnderung verschiedener auf das Militdr-
personal anwendbarer Gesetze, 10. Januar 2010, abrufbar unter: https://www.ejus-
tice.just.fgov.be/mopdf/2011/10/27 3.pdf#Page8 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).



https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=1962043050&cn_search=&caller=article&&view_numac=1962043050
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=1962043050&cn_search=&caller=article&&view_numac=1962043050
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=1962043050&cn_search=&caller=article&&view_numac=1962043050
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/10/27_3.pdf#Page8
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/10/27_3.pdf#Page8
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relativ hohen Durchschnittsalters der aktiven Soldatinnen und Soldaten versucht werden sollte,
junge Menschen fiir eine militdrische Laufbahn zu interessieren. Ziel war es, arbeitslosen Jugend-
lichen Karrieremoglichkeiten beim Militar zu er6ffnen, damit sie dort Erfahrungen sammeln und
ihre Chancen auf eine Anstellung beim Militdr oder anderswo erhéhen kénnen. Laut diesem Ge-
setz gibt es keine Aufnahmepriifung. Die Freiwilligen erhalten eine sechsmonatige Ausbildung.
Sie verpflichten sich (zunéchst) fiir eine Dienstzeit von drei bis maximal vier Jahren.

Angesichts der wachsenden sicherheitspolitischen Herausforderungen sieht die von der soge-
nannten ,,Arizona-Koalition“ am 31. Januar 2025 vereinbarte Regierungsvereinbarung?® die Ein-
fiihrung eines neuartigen freiwilligen Wehrdienstes (Wehrdienstjahr) vor:

,Fiir junge Menschen bieten wir innerhalb des Geschdftsbereichs des Verteidigungs-
ministeriums als eine der verschiedenen Moéglichkeiten des gesellschaftlichen Engage-
ments im Rahmen des Biirgerdienstes* einen freiwilligen 12-monatigen Wehrdienst.”
(Ubersetzung des Autors)

Laut der Grundsatzerkldarung des belgischen Verteidigungsministers® wird dieser freiwillige
Wehrdienst fiir die Entwicklung der belgischen Reservekrifte von wesentlicher Bedeutung sein,
denn er werde die belgische Reserve mit ausgebildeten und motivierten Personen stirken. Junge
Mainner und Frauen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, erhalten ein Schreiben, in dem sie
aufgefordert werden, iiber aktuelle Sicherheitsfragen nachzudenken, und in dem sie eingeladen
werden, sich fiir ein Jahr den Streitkraften anzuschlieBen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erhalten eine ihrem Abschluss entsprechende Vergilitung und Zugang zu interessanten Stellen.
Am Ende dieses Jahres konnen sich die jungen Leute fiir eine Lauftbahn in den Streitkriften ent-
scheiden oder fiir einen noch festzulegenden Mindestzeitraum als Reservedienstleistende dienen.
Dieser freiwillige Militardienst soll zur Starkung der Verteidigung beitragen. Er soll im Jahr 2026,
und zwar zunéchst mit 500 ausgewédhlten Bewerberinnen und Bewerbern, beginnen. 2028 soll
dieser freiwillige Militdrdienst dann voll einsatzfiahig sein, mit einer Standardaufnahme von
1.000 ausgewdhlten Kandidatinnen und Kandidaten pro Jahr. Die belgische Regierung verspricht
sich von dieser MaBnahme innerhalb der laufenden Legislaturperiode (2025-2029) bis zu 3.000
zusitzliche Reservedienstleistende.

2.1.2. Andere Pflichtdienste

Pflichtdienste wie bspw. die in Deutschland diskutierte Allgemeine Dienstpflicht existieren in
Belgien nicht. Bisher erfolgt das gesellschaftliche Engagement junger Menschen ausschlieBlich
freiwillig. Der oben erwédhnte Biirgerdienst bietet hierfiir eine geeignete Plattform.

3 Accord de Coalition Fédérale 2025-2029, 31. Januar 2025, S. 186, abrufbar in franzdsischer Sprache unter:
https://www.belgium.be/sites/default/files/resources/publication/files/Accord gouvernemental-
Bart De Wever fr.pdf (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

4 Der Biirgerdienst in Belgien ist ein sechsmonatiges Vollzeit-Engagement, bei dem junge Menschen zwischen
18 und 25 Jahren an solidarischen Projekten mitwirken kénnen. Vgl. Was ist der Biirgerdienst?, abrufbar unter:
https://buergerdienst.be/was-ist-der-burgerdienst (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

5 Exposé d’Orientation Politique — Défense, hgg. von der Chambre des Représentants de Belgique, 13. Mérz 2025,
S. 16 f., abrufbar in flamischer oder franzosischer Sprache unter: https://www.deka-
mer.be/FLWB/PDF/56/0767/56K0767022.pdf (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).



https://www.belgium.be/sites/default/files/resources/publication/files/Accord_gouvernemental-Bart_De_Wever_fr.pdf
https://www.belgium.be/sites/default/files/resources/publication/files/Accord_gouvernemental-Bart_De_Wever_fr.pdf
https://buergerdienst.be/was-ist-der-burgerdienst
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/56/0767/56K0767022.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/56/0767/56K0767022.pdf
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2.2. Déanemark
2.2.1. Wehrpflicht

In Ddanemark besteht gemadl § 81 der ddnischen Verfassung fiir junge Médnner eine Wehrpflicht.®
Die Dauer des Wehrdienstes betrigt gegenwiirtig grundsitzlich vier Monate. Ausnahmen hierzu
stellen der Wehrdienst im berittenen Garde-Husaren-Regiment (12 Monate), im Cyber-Dienst

(10 Monate), bei der ddnischen Katastrophenschutzbehérde (Danish Emergency Management
Agency, DEMA) und auf der koniglichen Yacht Danneborg (jeweils 9 Monate) sowie bei den
Royal Life Guards und den Reaktionskrédften des Heeres (jeweils 8 Monate) dar.

Ab dem 1. Juli 2025 werden Frauen und Minner bei der Wehrpflicht, die ab August 2026 von
vier auf elf Monate verldngert werden soll, vollstindig gleichgestellt.” So wie schon jetzt alle
jungen Ménner im Alter von 18 Jahren, werden dann auch alle Frauen, die nach dem 1. Juli 2025
ihr 18. Lebensjahr vollenden, an dem sogenannten ,,Tag der Verteidigung” gemustert. Dem Auf-
ruf zur Musterung haben alle nachzukommen; jedoch kann auf Antrag der Musterungstermin ver-
schoben werden, wenn sich die/der Betreffende in einer Ausbildung befindet. Bei der Musterung
miissen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen schriftlichen Test ablegen und sich einer ge-
sundheitlichen Untersuchung unterziehen. Uber das Ergebnis werden sie im Anschluss infor-
miert. Jede(r) tauglich Gemusterte kann sich aber auch freiwillig zum Wehrdienst melden.

Von den tauglich Gemusterten miissen jedoch nicht alle ihren Wehrdienst dann auch antreten.
So werden in diesem Jahr (2025) nur 4.700 Personen in die ddnischen Streitkrifte eingezogen,
was etwas mehr als sieben Prozent des Jahrgangs von Minnern und Frauen entspricht. Im Jahr
2026 werden 5.000 und im Jahr 2027 7.500 Personen ihren Dienst antreten, was knapp zwolf
Prozent des jeweiligen Jahrgangs entspricht.

Fiir den Fall, dass zum Erreichen der obigen Sollzahlen aus der Gruppe der tauglich Gemusterten
nicht gentigend Freiwillige zur Verfiigung stehen sollten, haben die ddnischen Streitkréfte ein
Lossystem entwickelt, dass bei Bedarf dariiber entscheidet, wer eingezogen wird und wer nicht.
Auch wenn seit 2022 die in die dédnischen Streitkréifte Eingezogenen ihren Wehrdienst alle frei-
willig angetreten haben, ist vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Wehrdienstleistenden in Dé-
nemark aufgrund der Sicherheitslage in Europa schrittweise auf 15.000 pro Jahr erhéht werden
soll, kiinftig nicht auszuschliefen, dass zur Deckung des Fehls das Los iiber die Verpflichtung
zum Wehrdienst entscheidet.

In Abhéngigkeit des Musterungsergebnisses stehen den eingezogenen Wehrpflichtigen dann, ins-
besondere bei freiwilliger Meldung, Verwendungen in allen Teilen der Streitkrafte offen. Im

6 .Every male person able to bear arms shall be liable with his person to contribute to the defence of his country
under such rules as are laid down by statute.”
Vgl. The Constitutional Act of Denmark, 5. Juni 1953, § 81, abrufbar in englischer Sprache unter: https://web.ar-

chive.org/web/20171214130406/http://www.thedanishparliament.dk/Publications/The Constitutio-
nal Act of Denmark.aspx?page=all (letzter Zugriff: 14. Mai 2025)

7 Wiegold, T. (2025): Wehrpflicht in Dinemark: Auch Frauen nehmen kiinftig an Verlosung teil, abrufbar unter:
https://augengeradeaus.net/2025/03/wehrpflicht-in-daenemark-auch-frauen-nehmen-kuenftig-an-verlosung-teil/
(letzter Zugriff: 14. Mai 2025).



https://web.archive.org/web/20171214130406/http:/www.thedanishparliament.dk/Publications/The_Constitutional_Act_of_Denmark.aspx?page=all
https://web.archive.org/web/20171214130406/http:/www.thedanishparliament.dk/Publications/The_Constitutional_Act_of_Denmark.aspx?page=all
https://web.archive.org/web/20171214130406/http:/www.thedanishparliament.dk/Publications/The_Constitutional_Act_of_Denmark.aspx?page=all
https://augengeradeaus.net/2025/03/wehrpflicht-in-daenemark-auch-frauen-nehmen-kuenftig-an-verlosung-teil/
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Anschluss an ihren Wehrdienst haben die Gedienten den dénischen Streitkriften fiinf Jahre lang
als Reservisten zur Verfligung zu stehen.

2.2.2. Andere Pflichtdienste

Dénische Wehrpflichtige, die aus Gewissensgriinden einen Dienst in den dédnischen Streitkriften
und auch in der Katastrophenschutzbehorde (Danish Emergency Management Agency, DEMA)
verweigern, konnen auf Antrag einen Ersatzdienst ableisten, dessen Dauer mit dem Wehrdienst
in den Streitkréften identisch ist. Stellen fiir diesen zivilen Pflichtdienst bieten 6ffentliche oder
offentlich geforderte Einrichtungen und Organisationen mit sozialen oder kulturellen Zielen,
Friedensorganisationen, Umweltbewegungen und religiose Organisationen.

Im Jahr 2024 stellten in Ddnemark nur zwei Biirger einen Antrag auf Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer aus Gewissensgriinden.

2.3. Estland
2.3.1. Wehrpflicht

GemdlB Abschnitt X § 124 der Verfassung der Republik Estland sind alle estnischen Staatsbiirge-
rinnen und Staatsbiirger verpflichtet, sich an der Landesverteidigung zu beteiligen.? Laut § 2 des
estnischen Wehrdienstgesetz’ gilt diese Pflicht jedoch ausschlieBlich fiir Méanner.

Um die personelle Besetzung der estnischen Streitkrdfte und die Verteidigungsfahigkeit des Lan-
des zu gewihrleisten, unterliegen alle ménnlichen Staatsbiirger Estlands im Alter von 18 bis 60
Jahren der Wehrpflicht. Sobald sie einberufen werden, sind sie verpflichtet, sowohl ihren Grund-
wehrdienst (die Einberufung zum Grundwehrdienst erfolgt im Allgemeinen nur bis zur Vollen-
dung des 27. Lebensjahres) abzuleisten als auch an der Reservistenausbildung teilnehmen.

In Estland wird ein Wehrpflichtiger zum Grundwehrdienst einberufen, wenn er

- seine Schulausbildung mindestens mit der Stufe II der Grundschule im Sinne des estnischen
Grund- und Hauptschulgesetzes (vglb. mit dem Sekundarabschluss I in Deutschland) abge-
schlossen hat,

- die gesundheitlichen Voraussetzungen eines Wehrpflichtigen erfiillt,

- keine giiltige Karenzzeit (einschlieBlich einer Verldngerung fiir ein Hochschulstudium) hat
und

8 The Constitution of the Republic of Estonia (Verfassung der Republik Estland) vom 28. Juni 1992 in der Fassung
vom 13. August 2015, abrufbar in englischer Sprache unter:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521052015001/consolide (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

9 Military Service Act (Wehrpflichtgesetz) vom 13. Juni 2012 in der Fassung vom 1. Oktober 2014, abrufbar in
englischer Sprache unter: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/519092014003/consolide (letzter Zugriff: 14. Mai
2025).



https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521052015001/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/519092014003/consolide
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- nicht von der Einberufung zum Grundwehrdienst befreit ist, sowie

- keine anderen Griinde gegen seine Einberufung vorliegen.

Die Dauer des Grundwehrdienstes wird durch eine Verordnung der Regierung der Republik Est-
land festgelegt und darf nicht linger als zwo6lf Monate und nicht kiirzer als acht Monate sein.
Gegenwdrtig betrédgt die Dauer des Grundwehrdienstes in Estland in Abhéngigkeit davon, wie
der Wehrpflichtige in den Streitkréften eingesetzt wird und welche Ausbildung fiir seine Tétig-
keit erforderlich ist, entweder acht oder elf Monate. Die Dauer des Wehrdienstes betrégt elf
Monate fiir Wehrpflichtige, die wihrend des Wehrdienstes eine Qualifikation erwerben, die eine
umfassende militdrische Ausbildung oder Ubung erfordert, und die wihrend des Wehrdienstes
in einer Einheit mit hohem Bereitschaftsgrad Dienst leisten.

Frauen im Alter von 18 bis 27 Jahren, die estnische Staatsbiirgerinnen sind und mindestens iiber
eine Schulausbildung der Stufe II verfiigen, kénnen sich freiwillig zum Wehrdienst melden. Eine
Estin, die den Wehrdienst antreten mochte, muss bei der Agentur fiir Verteidigungsressourcen
hierzu einen schriftlichen Antrag auf Einberufung zum Wehrdienst stellen. Der Befehlshaber der
estnischen Streitkrifte unterbreitet seinem Verteidigungsminister jeweils bis zum 15. August
einen Entscheidungsvorschlag iiber die Zahl der zuzulassenden Frauen, die Bedingungen fiir
ihren Eintritt in den Wehrdienst und die zahlenmé&Bige Verteilung auf die fiir die Rekruten-
ausbildung verantwortlichen Einheiten. Zur Entscheidung des Verteidigungsministers wird da-
raufthin jeweils bis spédtestens zum 15. Oktober eine Verordnung erlassen. Kommt eine Estin dann
ihrem Einberufungsbescheid nicht nach, wird davon ausgegangen, dass sie auf den Wehrdienst
verzichtet. Eine Estin, die den Wehrdienst antritt, hat das Recht, innerhalb von 90 Tagen nach
ihrem Eintritt in die Streitkréfte ihren Wehrdienst abzubrechen.

Im Jahr 2025 plant Estland, bis zu 4.000 Staatsbiirgerinnen und -biirger in seine Streitkrifte ein-
zuziehen. Diese Zahl umfasst sowohl Esten, fiir die die Wehrpflicht gilt, als auch Estinnen, die
sich freiwillig zum Dienst melden. Vor dem Hintergrund, dass der Geburtsjahrgang der heute
19-Jahrigen in Estland etwa 7.000 Personen umfasst, entspricht dieses Einberufungsziel etwa
60 Prozent. Neben der hohen gesellschaftlichen Akzeptanz der Streitkréfte ist Grundlage dafiir,
dass dieses Einberufungsziel erreicht wird, ein Anreizsystem, das zwar keine formalen Vorteile
nach dem Wehrdienst bieten, aber finanzielle und personliche Belastungen wihrend des Wehr-
dienstes verringert. So gibt es in Estland keine besonderen beruflichen oder bildungsbezogenen
Verglinstigungen, die nach Ableistung der Wehrpflicht gewdhrt werden — wie etwa ein erleichter-
ter Zugang zu Studienplédtzen oder Lehrstellen —, doch erhalten die Wehrpflichtigen wihrend
ihres Dienstes einige bemerkenswerte Vergilinstigungen, u. a.:

- Anspruch auf 900 EUR pro Monat und Kind,

- Aussetzung der Riickzahlung von Studiendarlehen, wobei die Zinsen vom Staat iibernommen
werden,

- monatliche Zinsentschddigung fiir Wohnungsbaudarlehen fiir Wehrpflichtige mit einem
Wohnungsbaudarlehen,

- 1.000 EUR Entschddigung fiir Wehrpflichtige, die bereits bei Dienstantritt einen Fiihrerschein
der Klasse B besitzen und die gesamte Dienstzeit absolvieren (entspricht in Estland ungefdhr
den Kosten fiir den Erwerb eines Fiihrerscheins der Klasse B),
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- Beibehaltung von Arbeits- und Studienpldtzen (mit der Moglichkeit eines Studienurlaubs) so-
wie

- vollstdndiger Krankenversicherungsschutz wiahrend des gesamten Dienstes.

Nach dem Wehrdienst werden die Soldatinnen und Soldaten in den Status von Reservedienst-
leistenden versetzt. Als Reservedienstleistende konnen sie in Estland bis zum Alter von 60 Jah-
ren zu Wehriibungen einberufen werden. Hierbei werden die wiahrend des Grundwehrdienstes
erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten wiederholt und vertieft sowie die Zusammenarbeit der
Einheiten getibt.

Ein von der Wehrerfassung registrierter Este wird nicht zum Grundwehrdienst einberufen, wenn

- sein Gesundheitszustand nicht den gesundheitlichen Anforderungen an einen Wehrpflichti-
gen entspricht (insbesondere, wenn bei ihm eine schwere oder schwerste Behinderung festge-
stellt worden ist),

- er seine Schulausbildung nicht erfolgreich mit der Stufe II der Grundschule im Sinne des est-
nischen Grund- und Hauptschulgesetzes abgeschlossen hat,

- er einer Straftat verdédchtigt oder beschuldigt wird (bis zur Beendigung des Strafverfahrens),
- er eine Freiheitsstrafe erhalten hat und inhaftiert ist oder
- er eine medizinische Ausbildung begonnen hat, sowie

- in den in internationalen Abkommen vorgesehenen Féllen.

Befreit vom Wehrdienst sind die Esten, die

- als anerkannte Kriegsdienstverweigerer ihren Ersatzdienst angetreten haben (siehe hierzu
Ziff. 2.3.2),

- das 28. Lebensjahr vollendet haben,

- aufgrund eines rechtskriftigen Gerichtsurteils zu einer tatsdachlichen Freiheitsstrafe von mehr
als einem Jahr verurteilt worden sind,

- nach den Angaben des Melderegisters in dem Zeitraum, der der Eintragung ihrer Daten in das
Verzeichnis der Wehrpflichtigen unmittelbar vorausgeht, mindestens sieben Jahre ununter-
brochen im Ausland gelebt haben oder im Ausland geboren und gewohnt haben, soweit sie
nicht einen schriftlichen Antrag auf Einberufung zum Grundwehrdienst gestellt haben,

- die Wehrpflicht in den Streitkréften eines ausldndischen Staates abgeleistet oder mindestens
12 Monate als Soldat in den Streitkraften eines ausldndischen Staates gedient oder einen Er-
satzdienst im Ausland abgeleistet haben,

- als Arzt oder Krankenpfleger in das Informationssystem des Gesundheitswesens eingetragen
ist und eine den Anforderungen der Streitkrédfte entsprechende Ausbildung abgeschlossen
haben,

- zum Richter ernannt worden sind und deren Wehrdienstbefreiung vom Rat fiir die Gerichts-
verwaltung befiirwortet worden ist.
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2.3.2. Andere Pflichtdienste

In Estland ist ein Wehrpflichtiger, der den Dienst in den Streitkraften aus religiosen oder morali-
schen Griinden verweigern méchte und seine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer bean-
tragt hat, verpflichtet, fiir eine Dauer von 12 Monaten einen reguldren Ersatzdienst zu leisten.
Uber die Anerkennung entscheidet die estnische Agentur fiir Verteidigungsressourcen.

Der Zivildienstleistende erhélt eine monatliche Vergiitung fiir die Dauer des regulédren Zivil-
dienstes. Der Leiter der Dienststelle gewidhrt dem Zivildienstleistenden wihrend des regulédren
Zivildienstes einen Urlaub von 15 Tagen. Der Leiter des Dienstortes kann dem Zivildienstleisten-
den bis zu zehn Tage Zusatzurlaub fiir vorbildliche Leistungen gewéhren.

Nach Beendigung des regulidren Ersatzdienstes wird der Zivildienstleistende in die Reserve
versetzt.

2.4. Finnland
2.4.1. Wehrpflicht

Laut Artikel 127 der finnischen Verfassung' besteht fiir alle finnischen Staatsbiirgerinnen und -
biirger die grundsétzliche Verpflichtung zur Teilnahme an der nationalen Verteidigung. Nach
Artikel 2 des Wehrpflichtgesetzes' ist jeder minnliche finnische Staatsbiirger im Alter von 18
bis 60 Jahren wehrpflichtig. Eine wehrpflichtige Person muss entweder einen bewaffneten oder
unbewaffneten Militdrdienst oder einen zivilen Dienst ableisten. Alle Manner, die das 18. Le-
bensjahr vollenden, werden noch im selben Jahr zur Musterung aufgerufen. Im Jahr waren dies
31.925 junge Finnen, von denen 24.285 sprich 76,07 Prozent zum Wehrdienst einberufen wur-
den. Im Jahr 2023 lag die Quote bei 74,82 Prozent.

Nach dem Gesetz iiber den freiwilligen Wehrdienst fiir Frauen' kénnen sich Frauen bis zur Voll-
endung des 29. Lebensjahres auf freiwilliger Basis zum Wehrdienst melden, indem sie eine Be-
werbung an eines der Regionalbiiros der Streitkrdfte senden. So hatten sich bis zum Ablauf der
am 15. Januar 2025 endenden Bewerbungsfrist insgesamt 1.448 Finninnen fiir den Wehrdienst
beworben.” Wahrend des Wehrdienstes sind Frauen und Ménner in jeder Hinsicht gleichgestellt.

10 The Constitution of Finland, 11 June 1999 (731/1999, amendments up to 817/2018 included), abrufbar in engli-

scher Sprache unter: https://www.finlex.fi/api/media/statute-foreign-language-translation/240375/main-
Pdf/main.pdf?timestamp=1999-06-11T00%3A00%3A00.000Z (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

11 Conscription Act (1438/2007), in Kraft gesetzt am 1. Januar 2008, abrufbar in englischer Sprache unter:

https://finlex.fi/api/media/statute-foreign-language-translation/159027/mainPdf/main.pdf?timestamp=2007-12-
28T00%3A00%3A00.000Z (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

12 Act on Voluntary Military Service for Women (285/2022), abrufbar in finnischer Sprache unter: https://fin-
lex.fi/fi/lainsaadanto/2022/285 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

13 Over 1400 women applied to voluntary military service. Hrsg.: The Finnish Defence Forces, 21. Januar 2025,
abrufbar in englischer Sprache unter: https://intti.fi/en/-/1950813/over-1400-women-applied-to-voluntary-mili-
tary-service (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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Die Wehrpflicht dauert in Abhiingigkeit der Spezialisierung und des hierfiir erforderlichen Aus-
bildungsaufwands unterschiedlich lang. So dienen Wehrpflichtige, die fiir den einfachen Dienst
ausgebildet werden, 165 Tage. Wehrpflichtige, die fiir einen Dienst ausgebildet werden, der be-
sondere Fiahigkeiten erfordert, sowie Wehrpflichtige, die den unbewaffneten Dienst absolvieren,
dienen 255 Tage. Wehrpflichtige, die zu Offizieren, Unteroffizieren oder fiir &uBlerst anspruchs-
volle Aufgaben ausgebildet werden, leisten 347 Tage Dienst.

In Finnland besteht bei den jungen Menschen eine hohe Akzeptanz der Wehrpflicht. Neben der
aktuellen sicherheitspolitischen Lage tragen dazu insbesondere die Anreize bei, die die Streit-
krifte fiir das Ableisten des Wehrdienstes geschaffen haben. So ermdglicht es der abgeleistete
Wehrdienst, sich fiir Aufgaben im Krisenmanagement und fiir militirische Berufe zu bewerben.
Ferner konnen die finnischen Wehrpflichtigen wihrend des Wehrdienstes einen kostenlosen
Fiihrerschein erwerben. Ein Teil von ihnen erhélt sogar eine ADR'"-Beférderungserlaubnis fiir
Gefahrgut. Die von den Streitkrédften angebotene Fahrerausbildung vermittelt umfassende Quali-
fikationen und Fihigkeiten fiir die Ausiibung der Fahrertitigkeit nach dem Militdrdienst. Die
Ausbildung wird auch fiir ein Studium in der Transport- und Logistikbranche angerechnet. Wer
iiber eine berufliche Grundqualifikation im Giiterverkehr verfiigt, hat auch die Moglichkeit, sich
fiir eine Busfahrerausbildung zu bewerben.

Nach dem Wehrdienst werden die Wehrpflichtigen in die Reserve einberufen. Sie bleiben in der
Reserve, bis sie 50 Jahre alt sind, und leisten wéhrend ihrer Reservistenzeit in Abhéngigkeit ihrer
Spezialisierung maximal 80 bzw. 150 Wehriibungstage zur Auffrischung ihrer militdrischen
Kenntnisse und Fahigkeiten. Offiziere und Unteroffiziere bleiben bis zu ihrem 60. Lebensjahr in
der Reserve und leisten in dieser Zeit maximal 200 Wehriibungstage Auffrischungsausbildung.
Jeder Mann im Alter von 18 bis 60 Jahren gehort der Hilfsreserve an.

Vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage wurde in Finnland jiingst iiber eine Verlan-
gerung des Dienstalters der Reservedienstleistenden diskutiert, aber politisch noch nicht ent-
schieden.

2.4.2. Andere Pflichtdienste

Als einziger Pflichtdienst besteht nach dem Wehrpflichtgesetz neben der Wehrpflicht in Finn-
land der Wehrersatz- bzw. Zivildienst. Junge Menschen, die aus Gewissensgriinden den Wehr-
dienst — bewaffnet oder unbewaffnet — gdnzlich ablehnen, miissen diesen Zivildienst leisten, der
— wie die maximale Dauer des Wehrdienstes — einen Zeitraum von 347 Tagen umfasst. Von den
im Jahr 2024 gemusterten 31.925 jungen Ménnern — der Antrag auf Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer kann nicht vor der Musterung gestellt werden — traten nur 1,71 Prozent den
Zivildienst an.

Der Zivildienst beginnt immer mit einer vierwdchigen Ausbildungszeit an einem Zivildienst-
zentrum. Nach der Ausbildungszeit wird der Dienst fiir einen Zeitraum von 319 Tagen an einer
der vom Zivildienstzentrum genehmigten Dienststellen fortgesetzt. Fiir eine dortige Verwendung
muss sich der Kriegsdienstverweigerer selbst bewerben.

14 ADR: Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Ubereinkommen iiber die
internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe).
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2.5. Lettland

Aufgrund der aktuellen geopolitischen Herausforderungen hat das lettische Parlament (Saeima)
am 5. April 2023 das Gesetz iiber den nationalen Verteidigungsdienst' verabschiedet.

Ziel des Gesetzes ist es, die lettischen Biirgerinnen und Biirger auf die Erfiillung der Aufgaben
der Landesverteidigung vorzubereiten und die Widerstandsfahigkeit und Reaktionsfdhigkeit des
Staates und der Gesellschaft als Teil einer umfassenden Landesverteidigung zu stiarken.

Gemadl Artikel 2 des Gesetzes ist der nationale Verteidigungsdienst eine Art 6ffentlicher Dienst,
der sowohl den Militirdienst der Landesverteidigung als auch den Zivildienst der Landesvertei-
digung (im Folgenden: Ersatzdienst) umfasst.

Mainnliche Staatsbiirger Lettlands werden innerhalb eines Jahres nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres zum nationalen Verteidigungsdienst herangezogen. Ein Biirger, der nach Vollendung
des 18. Lebensjahres seine Ausbildung (mit Ausnahme der Hochschulausbildung) fortsetzt, ist
innerhalb eines Jahres nach dem Abschluss der Bildungseinrichtung oder dem Abbruch der Aus-
bildung zum nationalen Verteidigungsdienst verpflichtet. Wenn der Biirger nach Vollendung des
18. Lebensjahres seine Ausbildung (mit Ausnahme der Hochschulausbildung) fortsetzen mochte
und bis zum Alter von 24 Jahren nicht abgeschlossen hat, unterliegt er der Verpflichtung zum
Ableisten des nationalen Verteidigungsdienstes innerhalb eines Jahres nach Vollendung seines
24. Lebensjahres.

Mainnliche Letten bleiben bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres verteidigungsdienstpflichtig.

2.5.1. Wehrpflicht

Um in Lettland die aktuellen Ziele der Landesverteidigung zu erreichen, reicht es aus, dass die
Wehrpflicht nur fiir Médnner gilt. Aus diesem Grund wird eine Zwangseinberufung von Frauen
in den Nationalen Verteidigungsdienst gegenwértig nicht fiir notwendig erachtet. Lettinnen und
Letten konnen sich ab dem 18. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres freiwillig zum Wehr-
dienst melden. Reichen die freiwilligen Meldungen nicht aus, um den Personalbedarf zu decken,
wird zum Decken des Personalfehls unter den wehrpflichtigen Midnnern eine Zufallsauswahl
durchgefiihrt.

Es werden drei Arten des Wehrdienstes zur Landesverteidigung angeboten:

- ein elfmonatiger Wehrdienst in einer Einheit der regulédren Streitkrifte der Nationalen Streit-
krafte oder der Nationalgarde;

- ein flinfjahriger Dienst in der Nationalgarde, bei dem nicht weniger als 21 Tage individuelle
Ausbildung und nicht mehr als sieben Tage kollektive Ausbildung pro Jahr abgeleistet
werden;

15 National Defence Service Law, verabschiedet von der Saeima am 5. April 2023, in Kraft gesetzt am 19. April
2023, abrufbar in englischer Sprache unter: https://likumi.lv/ta/en/en/id/341210-national-defence-service-law
(letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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- ein fiinfjdhriges Ausbildungsprogramm fiir Reserveoffiziere mit einer Gesamtdauer der Aus-
bildung und des Dienstes von mindestens 180 Tagen.

Die Art und Weise, in der ein Biirger den Wehrdienst ableistet, wird unter Beriicksichtigung der
von den nationalen Streitkriften festgelegten Prioritdten und des Personalbedarfs, der fiir die
Ausfiihrung der von den nationalen Streitkréften festgelegten Aufgaben erforderlich ist, festge-
legt. Ein Biirger, der eine Ausbildung bspw. zum Arzt, Arzthelfer oder Krankenpfleger im Rah-
men eines medizinischen Ausbildungsprogramms absolviert, kann die Form des Wehrdienstes
zur Landesverteidigung unabhédngig von den von den nationalen Streitkréften festgelegten Priori-
tdten wahlen. Unter Berticksichtigung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fahigkeiten konnen
diese Fachkréfte in Positionen eingesetzt werden, die ihrem Fachgebiet entsprechen.

Der lettische Verteidigungsminister erlésst jahrlich eine Verordnung iiber die Einberufung zum
nationalen Verteidigungsdienst, in der der Zeitpunkt der Einberufung und die Anzahl der
Wehrpflichtigen fiir jede Form des nationalen Verteidigungsdienstes festgelegt werden. Die An-
ordnung wird spétestens sechs Monate vor der geplanten Einberufung im Amtsblatt Latvijas
Véstnesis veroffentlicht.

Bei der Auswahl der Wehrpflichtigen fiir den nationalen Verteidigungsdienst werden vorrangig
Letten beriicksichtigt, die sich freiwillig fiir den Dienst gemeldet haben. Biirger, die sich frei-
willig melden, haben die Méglichkeit, aus den drei oben genannten Arten des nationalen Vertei-
digungsdienstes zu wihlen, Als weitere Anreize, sich freiwillig fiir den nationalen Verteidigungs-
dienst zu bewerben, dienen ein doppelt so hoher Wehrsold (600 EUR monatlich im Vergleich zu
300 EUR des gezogenen Wehrpflichtigen) sowie nach erfolgreich abgeleistetem elfmonatigem
Wehrdienst die Moglichkeit eines gebiihrenfreien Studiums in Vollzeit- oder Teilzeitstudien-
gidngen an staatlichen Universitdten und Hochschulen, soweit die schulischen Voraussetzungen
hierfiir erfiillt sind.

Um das verbleibende Kontingent zu fiillen, wird die Einberufung durch eine Software unter-
stiitzte Zufallsauswahl unter den in Frage kommenden Ménnern, die sich nicht freiwillig gemel-
det haben, durchgefiihrt. Diese Zufallsauswahl gilt insbesondere fiir die elfmonatige Form des
Wehrdienstes zur Landesverteidigung und wird proportional zur Anzahl der in jeder Gemeinde
gemeldeten Wehrpflichtigen durchgefiihrt. Die zufdllige Auswahl fiir den nationalen Verteidi-
gungsdienst wird durch das lettische Verteidigungsministerium sichergestellt und iiberwacht.
Die Verfahren, nach denen das Verteidigungsministerium die Biirger, die dem nationalen Vertei-
digungsdienst unterliegen, einschlieBlich derjenigen, die sich freiwillig fiir den nationalen Ver-
teidigungsdienst beworben haben, registriert, erfasst und einberuft, sind in der Kabinettsverord-
nung Nr. 409 ,,Verordnung iiber das Verfahren zur Registrierung, Erfassung, Auswahl und Ein-
berufung von Biirgern zum Wehrdienst und iiber die im Wehrdienst zu erwerbenden Kenntnisse
und Fihigkeiten“'® vom 13. Juli 2023 festgelegt.

16 Noteikumi par kartibu, kada pilsonus registré, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzibas dienesta, un valsts
aizsardzibas militaraja dienesta apgiistamajam zinasanam un prasmém, Ministru kabineta noteikumi Nr. 409,
13. Juli 2023, abrufbar in lettischer Sprache unter: https://likumi.lv/ta/id/343796-noteikumi-par-kartibu-kada-
pilsonus-registre-uzskaita-atlasa-un-iesauc-valsts-aizsardzibas-dienesta-un-valsts-aizsardzibas (letzter Zugriff:
14. Mai 2025).
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Von der Zufallsauswahl sprich vom Wehrdienst sind gemil Gesetz iiber den nationalen Verteidi-
gungsdienst folgende Personen ausgeschlossen:

- Staatsbiirger, deren Gesundheitszustand nicht den fiir den Nationalen Verteidigungsdienst
vorgeschriebenen Anforderungen entspricht,

- Staatsbiirger, die das Sorgerecht fiir ein Kind haben, dessen anderer Elternteil verstorben ist
oder aus anderen Griinden nicht in der Lage ist, die elterliche Sorge auszuiiben, sowie Biirger,
die durch eine Entscheidung des Waisengerichts zum Vormund bestellt wurden oder ein
Kind in einer Pflegefamilie betreuen,

- Staatsbiirger, die aufgrund eines Gesetzes oder eines Gerichtsurteils verpflichtet sind, fiir ihre
Ehepartner, Kinder unter eineinhalb Jahren oder ihre Eltern zu sorgen,

- Staatsbiirger, die auch die Staatsangehdrigkeit eines anderen Landes besitzen und dort bereits
Militdr- oder Ersatzdienst geleistet haben;

- Absolventen der ,,Oberst Oskars Kalpaks“-Fachoberschule',

- Staatsbiirger, die ununterbrochen mindestens 11 Monate lang Militdrdienst als Zeit- oder Be-
rufssoldat geleistet haben,

- Beamte von Institutionen innerhalb des Systems des Innenministeriums der Republik Lett-
land und der Gefdngnisverwaltung, die einen besonderen Dienstgrad innehaben und mindes-
tens zwei Jahre ununterbrochen in diesen Institutionen gedient haben (z. B. Beamte der
Staatspolizei, Feuerwehrleute, Grenzschutzbeamte, Gefangniswérter usw.),

- Staatsbiirger, die wegen einer schweren oder besonders schweren Straftat verurteilt wurden,
unabhéngig davon, ob die Verurteilung getilgt oder annulliert wurde,

- Staatsbiirger, die einer solchen Straftat zwar fiir schuldig befunden wurden, aber ihre Strafe
nicht antreten miissen, oder deren Strafverfahren aus nicht entlastenden Griinden eingestellt
worden ist, sowie

- Staatsbiirger, die Elternteil, Vormund oder Pflegeelternteil eines Kindes mit einer anerkann-
ten Behinderung sind.

2.5.2. Andere Pflichtdienste

Als einziger Pflichtdienst besteht in Lettland als Variante des nationalen Verteidigungsdienstes
ein elfmonatiger Zivildienst. Ein lettischer Biirger, der aufgrund seines Glaubens, seines Gewis-
sens oder seiner religiosen Uberzeugung nicht in der Lage ist, den ,,Wehrdienst zur Landesvertei-
digung“ zu absolvieren, kann alternativ ,,Zivildienst zur Landesverteidigung” in einer der dem
Verteidigungsministerium untergeordneten zivilen Einrichtungen (Logistik, Immobilienverwal-
tung, Kartographie, Kriegsmuseum, usw.) leisten.

17 Die ,,Oberst Oskars Kalpaks“-Fachoberschule ist eine berufsbildende Sekundarschuleinrichtung der lettischen
Streitkrifte, die das Studium allgemeinbildender Facher mit der Entwicklung grundlegender militdrischer Fa-
higkeiten und Werte verbindet und die Schiiler zu intelligenten und ehrlichen Personlichkeiten mit Fithrungs-
qualitdten, psychologischer Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein und entwickelten korperlichen Fahigkei-
ten ausbildet”,

vgl. Kugners, Intars (2022): Colonel Oskars Kalpaks Military High School, abrufbar in englischer Sprache unter:
https://www.emilyvo.eu/sites/default/files/ZAMBAS % 20EUMSS/Meeting % 20Documents/08 % 20Mee-
ting%20Venezia%202022%2001%2024 26/2022%2001%2025% 20LV % 20Colonel % 200skars% 20Kal-
paks%20Military% 20High %20School.pdf (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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2.6. Litauen
2.6.1. Wehrpflicht

In Litauen wurde die 2008 ausgesetzte Wehrpflicht im Friihjahr 2015 aufgrund der Annexion der
Krim durch Russland und Moskaus Unterstiitzung der prorussischen Separatisten in den ostukra-
inischen ,,Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk wieder eingefiihrt. Die Dauer des Grundwehr-
dienstes betrdgt gegenwiértig neun Monate. Die Wehrpflicht gilt nur fiir Manner. Frauen im Alter
zwischen 18 und 39 Jahren kénnen jedoch auf Antrag ebenfalls fiir einen Zeitraum von neun Mo-
naten freiwillig Wehrdienst leisten.

U. a. fiir Mitglieder der litauischen Regierung, des litauischen Parlaments (Seima), des Europdi-
schen Parlaments und der Gemeinderate, fiir Richter und Staatsanwilte sowie fiir Beamte kann
nach Art. 15 des litauischen Wehrpflichtgesetzes'® der obligatorische Grundwehrdienst auf indi-
vidueller Basis verschoben werden. Biirger, die aufgrund ihrer Uberzeugung keinen Wehrdienst
ableisten konnen, miissen laut Artikel 139 der litauischen Verfassung einen alternativen nationa-
len Verteidigungsdienst bzw. alternativen (Arbeits-)Dienst leisten (siehe Ziff. 2.6.2).

Mit der am 1. Januar 2026 in Kraft tretenden Anpassung des litauischen Wehrpflichtgesetzes
werden u. a. auch die Dauer des Wehrdienstes betreffende Anderungen wirksam.' Die Anderun-
gen des Wehrpflichtgesetzes umfassen im Einzelnen:

- Die Dauer des Grundwehrdienstes wird ab dem 1. Januar 2026 differenziert. Wie bisher, wer-
den taugliche Biirger zwar weiterhin grundsétzlich fiir einen Zeitraum von neun Monaten
zum Grundwehrdienst einberufen. Wehrpflichtige mit geringerem Spezialisierungsgrad
konnen jedoch dann bereits nach sechs Monaten in die Reserve entlassen werden. Hingegen
miissen diejenigen Wehrpflichtige, deren Titigkeit einen hohen Spezialisierungsgrad und
damit einen groen Ausbildungsumfang erfordert, die gesamten neun Monate absolvieren.
Diese Wehrpflichtigen erhalten fiir die letzten drei Monate des Grundwehrdienstes das Drei-
fache der monatlichen Geldleistungen.

- Bisher erfolgte die Einberufung von Wehrpflichtigen zum Grundwehrdienst im Alter von 18
bis 23 Jahren. In diesem Altersband werden im Jahr 2025 von etwa 25.000 jungen Minnern,
die auf der Einberufungsliste stehen, 3.865 einberufen werden, von denen sich die iiberwie-
gende Mehrheit — auch aufgrund des Anreizsystems (siehe unten) — freiwillig fiir die Teil-
nahme am Grundwehrdienst entschieden hat. Ab dem 1. Januar 2026 werden junge Médnner
nur noch bis zu einem Alter von 22 Jahren eingezogen. Trotz der Herabsetzung des Hochst-
alters und des hohen Grads an fiir den Wehrdienst untauglich Gemusterten (aktuell etwa 50
Prozent) ist man in Litauen zuversichtlich, kiinftig 5.000 junge Minner pro Jahr einziehen zu
koénnen.

18 Lietuvos Respublikos karo prievolés jstatymas (Gesetz iiber die Wehrpflicht in der Republik Litauen) vom
22. Oktober 1996 in der aktuellen Fassung, abrufbar in litauischer Sprache unter: https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legal Act/1t/TAD/TAIS.32330/asr (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

19 Gemerka, A. (2024): Saukimo sistemos pertvarkymas (Reform der Wehrpflicht), Hrsg.: Ministerium fiir Nationale
Verteidigung der Republik Litauen, abrufbar in litauischer Sprache unter: https://kam.lt/saukimo-sistemos-pert-
varkymas/ (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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- Die Ausnahmeregelungen fiir einen Aufschub des Grundwehrdienstes werden reduziert. Bis-
her konnten Studenten, die nach ihrer Aufnahme in die Einberufungsliste ein Hochschulstu-
dium aufnehmen wollten, den Zeitpunkt ihrer Einberufung verschieben. Diese Moglichkeit
wird ab dem 1. Januar 2026 nicht mehr bestehen. Ziel ist es, eine moglichst groBe Zahl junger
Biirger, die die Schule abgeschlossen und eine Sekundarschulbildung erworben haben, ab
einem Alter von 18 Jahren zum Grundwehrdienst einzuberufen und so den Umfang der
Wehrpflichtigen zu erweitern.

- Junge Litauer, die aullerhalb der Streitkrifte ein Studium bzw. eine Fachausbildung abge-
schlossen und sich damit in Bereichen spezialisiert haben, fiir die die Streitkrifte selbst
nicht ausbilden, aber Fachpersonal benétigen, werden kiinftig fiir einen kurzen Zeitraum
von nur drei Monaten einberufen, um ein Grundpaket an militdrischem Wissen zu erwerben.
Ziel dieser Mafinahme ist es, fiir die Armee Spezialisten (z. B. Luftfahrzeugfiihrer, Avioniker,
Ingenieure, Sanitdtspersonal) zu gewinnen, die nach ihrem Grundwehrdienst in die aktive
Reserve aufgenommen werden und im Krisenfall mit ihren besonderen Kompetenzen wirk-
sam zur Landesverteidigung beitragen konnen.

- Universititsstudentinnen und -studenten, die Interesse an einer militdrischen Ausbildung
haben und zur Landesverteidigung beitragen wollen, haben ab dem 1. Januar 2026 die Mog-
lichkeit, an 45 Wochenenden ein dreijihriges Ausbildungsprogramm (15 Wochenenden pro
Jahr) zu durchlaufen. Zu diesen Ausbildungsprogrammen wird kiinftig das Junior Officer
Commanding Training zdhlen, das fiir diejenigen konzipiert worden ist, die Reserveoffiziere
werden mdochten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Dienst in der
aktiven Reserve von 10 auf 15 Jahre verlingert werden wird, wobei die Reservedienstleisten-
den dann zu wiederholten Lehrgdngen von bis zu drei Monaten einberufen werden kénnen,
um die erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten wédhrend der gesamten Dienstzeit aufzu-
frischen.

Der hohe Freiwilligengrad in Litauen, Grundwehrdienst abzuleisten, hat seine Ursache in einem
attraktiven Anreizsystem. So werden fiir junge Litauer, die bereits vor Verdffentlichung der Ein-
berufungsliste bekundet haben, freiwillig ihren Grundwehrdienst leisten zu wollen, die finanziel-
len Leistungen wihrend des Wehrdienstes um 30 Prozent erh6ht. Fiir junge Litauer, die erst nach
der Veroffentlichung der Einberufungsliste, aber vor Zustellung des Einberufungsbescheids be-
kundet haben, freiwillig ihren Grundwehrdienst leisten zu wollen, werden die finanziellen Leis-
tungen um 15 Prozent erhoht.

Dariiber werden besonders leistungswillige und -fahige Wehrdienstleistende in Abhéngigkeit
der wihrend des Grundwehrdienstes gezeigten Leistungen in folgender Hohe finanziell belohnt:

- Wehrpflichtige, deren Leistungen sehr gut bewertet werden:
vier Basissozialleistungen (BSI)?°, d. h. 280 EUR pro Monat (2.520 EUR fiir neun Monate),

- Wehrpflichtige, deren Leistungen als gut eingestuft werden:
drei Basissozialleistungen (BSI), d. h. 210 EUR pro Monat (1.890 EUR fiir neun Monate),

- Wehrpflichtige, deren Leistungen als zufriedenstellend bewertet werden:
zwei Basissozialleistungen (BSI), d. h. 140 EUR pro Monat (1.260 EUR fiir neun Monate).

20 Eine Basissozialleistung entspricht geméaB litauischer Sozialgesetzgebung 70 EUR.
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SchlieBlich erhalten Litauer, die ihren Grundwehrdienst abgeleistet haben und zu Hoch-
schuleinrichtungen ihres Landes zugelassen werden mochten, zusétzliche Punkte fiir das
Auswahlverfahren.

2.6.2. Andere Pflichtdienste

Der Ersatzdienst von Biirgern, die nach Art. 139 der litauischen Verfassung den Kriegsdienst aus
Gewissensgriinden verweigern, ist in Litauen der einzige Pflichtdienst jenseits der Wehrpflicht.
Obwohl dieser Dienst als ,,alternativ* bezeichnet wird, handelt sich nicht um einen reinen Zivil-
dienst, da er weiterhin der Autoritédt und Kontrolle von dem Verteidigungsministerium unter-
stellten Organisationen unterliegt und nicht von unabhéngigen zivilen Stellen geleitet wird

Der Zivildienst wird von der Territorialverwaltung des Ministeriums fiir nationale Verteidigung
der Republik Litauen organisiert, die die Zivildienstleistenden an lokale Beh6rden, Unterneh-
men, Institutionen und Organisationen vermittelt und Vertrdge mit diesen abschliefit. Obwohl
unter der Agide des Verteidigungsministeriums, hat der Zivildienst einen nicht-militirischen
Charakter. Die von der Wehrpflichtkommission anerkannten Kriegsdienstverweigerer haben
zwar grundsitzlich keine Moglichkeit, den Ort des Zivildienstes selbst zu wiihlen, leisten in der
Regel aber in der Ndhe ihres Wohnsitzes oder ihrer Registrierung ihren Zivildienst, dessen Dauer
seit den jiingsten Reformen zwdélf Monate betrégt.*

2.7. Luxemburg
2.7.1. Wehrpflicht

Im Jahr 1967 wurde in Luxemburg die Wehrpflicht abgeschafft. Doch die aktuellen sicherheits-
politischen Entwicklungen in Europa haben auch dort zu Diskussionen iiber eine Riickkehr zur
Wehrpflicht gefiihrt. So sprach die luxemburgische Verteidigungsministerin Yuriko Backes im
Sommer 2024 angesichts des vom GroBherzogtum nur 2.000 km entfernten Ukraine-Krieges von
einer ,notwendigen Debatte” {iber die Riickkehr zur Wehrpflicht.

Eine offentliche Petition unter dem Titel ,,Wehrpflicht: Ein Dienst fiir Luxemburg! Obligatori-
scher Militardienst: Fiir die Sicherheit und den Zusammenhalt unseres Landes* hat allerdings
mit 162 giiltigen Unterschriften die fiir eine politische Befassung erforderliche Anzahl von 4.500
Unterschriften deutlich verfehlt.”* Angesichts fehlender Infrastruktur (Unterkiinfte) und person-
licher Ausriistung fiir die Ausstattung von Wehrpflichtigen sieht auch die Armeefiihrung der

21 Alternative service beyond borders — Lithuania, hgg. von der St. Petersburger Menschenrechtsorganisation ,,Sol-
diers Mothers of St. Petersburg®, 2021, abrufbar in englischer Sprache unter: https://alternativeser-

vice.info/en/service-beyond-borders/lithuania/ (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

22 Wehrpflicht: Ein Dienst fiir Luxemburg! Obligatorischer Militdrdienst: Fiir die Sicherheit und den Zusammen-
halt unseres Landes. Offentliche Petition Nr. 3453, Petent: Romain Braun, abrufbar unter: https://www.petitiou-
nen.lu/de/petition/3453?cHash=1eef672de9c5b33cb4f1d651d90c84b0 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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luxemburgischen Streitkrifte eine Riickkehr zur Wehrpflicht sehr skeptisch.*® Zuletzt sprachen
sich nun Ende Januar 2025 alle Parlamentsparteien — zumindest vorerst — ohne Vorbehalt gegen
einen obligatorischen Militdrdienst aus.*

2.7.2. Andere Pflichtdienste

Pflichtdienste, bspw. zum SchlieBen von Personalliicken im Gesundheitswesen oder im Pflege-
dienst, existieren in Luxemburg nicht. Ihre Einfiihrung wird dort gegenwartig auch nicht ge-
fordert bzw. diskutiert.

2.8. Niederlande
2.8.1. Wehrpflicht

Die niederldndische Armee besteht ausschlieflich aus Berufssoldaten und einer Reserve aus Frei-
willigen. Die Wehrpflicht wurde im Jahr 1996 ausgesetzt. Sie wurde jedoch nicht géanzlich abge-
schafft; Personen zwischen 17 und 45 Jahren sind nach wie vor wehrpflichtig. Das niederldandi-
sche Verteidigungsministerium beruft jedoch seit dem 1. Januar 1997 keine Wehrpflichtigen
mehr ein.

Auf Grundlage des ,Rahmengesetzes iiber die Wehrpflicht“** unterliegen jedoch niederldndische
Staatsbiirger weiterhin — und seit dem 1. Januar 2020 auch niederléndische Staatsbiirgerinnen -
der Wehrerfassung und erhalten in dem Kalenderjahr, indem sie 17 Jahre alt werden, einen
Brief, in dem ihnen mitgeteilt wird, dass sie registriert sind, sich aber nicht zum Dienst melden
miissen. Personen, die bis zum Alter von 35 Jahren (wieder) die niederldndische Staatsbiirger-
schaft annehmen, erhalten ebenfalls ein solches Schreiben. Laut Artikel 6 des Gesetzes legt der
niederldndische Verteidigungsminister den von ihm fiir notwendig erachteten Umfang an Perso-
nen fest, der sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen muss, um die kérperliche und
geistige Tauglichkeit fiir den Dienst in den Streitkraften zu beurteilen.

Angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen, insbesondere durch den Krieg in
der Ukraine und die wachsenden Spannungen im Nahen Osten, scheint in den Niederlanden die
Frage nach einer verstdrkten Einbindung der Biirgerinnen und Biirger in die Landesverteidigung

wieder an Bedeutung zu gewinnen. In der jiingst veroffentlichten ,,Defensienota 2024 (vglb. mit

23 Kreller, Jan (2025): Luxemburg ist nicht auf die Einfithrung der Wehrpflicht vorbereitet, Interview mit Armee-
Chef Steve Thull, Luxemburger Wort, 10. Januar 2025, abrufbar unter: https://www.wort.lu/politik/luxemburg-
ist-nicht-auf-die-einfuehrung-der-wehrpflicht-vorbereitet/33854435.html (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

24 Javel, Florian (2025): Chamber und Regierung lehnen Wehrpflicht kategorisch ab, Luxemburger Wort, 22. Januar

2025, abrufbar unter: https://www.wort.lu/politik/chamber-und-regierung-lehnen-wehrpflicht-kategorisch-
ab/35413827.html (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

25 Kaderwet dienstplicht (Rahmengesetz iiber die Wehrpflicht), in Kraft gesetzt am 1. Januar 2020, abrufbar in nie-
derldndischer Sprache unter: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008589/2020-01-01#Hoofdstuk1 (letzter Zugriff:
14. Mai 2025).
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dem deutschen Verteidigungsweillbuch)?® wird die Méglichkeit eines neuen Modells diskutiert,
das verpflichtendere Elemente enthalten kénnte. Hier haben der niederldndische Verteidigungs-
minister Ruben Brekelmans und seine Staatssekretdrin Gijs Tuinman deutlich gemacht, dass mit
Blick auf die Bedrohungslage mit dem bestehenden System von Berufssoldaten und Reservisten
die Aufgabe der Landesverteidigung nicht zu schultern sei. Vor dem Hintergrund des geplanten
Personalaufwuchses der niederldndischen Streitkrifte von 70.000 auf 200.000 Soldatinnen und
Soldaten*” und insbesondere des aufgrund der Milliardeninvestitionen in neue Panzer, Flugzeuge
und Waffensysteme wachsenden Bedarfs an gut ausgebildetem Personal sei die aktuelle Struktur
nicht mehr ausreichend.

Die genauen Details des neuen , Dienmodells“ sind zwar noch nicht ausgearbeitet. Die Idee da-
hinter ist jedoch klar: In Friedenszeiten soll kiinftig ein flexibler Mechanismus bestehen, um die
Truppenstirke schnell aufstocken zu kénnen, wenn es die Sicherheitslage erfordert. Eine Riick-
kehr zur umfassenden Wehrpflicht, wie sie bis in die 1990er Jahre praktiziert wurde, wére je-
doch in den Niederlanden politisch kaum durchsetzbar.*®

2.8.2. Andere Pflichtdienste

Bis zur Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 1996 in den Niederlanden bestand dort fiir Wehr-
pflichtige vor dem geplanten Wehrdienst und wéhrend des Militdrdienstes das Recht auf Kriegs-
dienstverweigerung. Statt des Wehrdienstes mussten sie bei Anerkennung als Kriegsdienstver-
weigerer einen Zivildienst leisten, der jedoch mit Aussetzung der Wehrpflicht ebenfalls wegge-
fallen ist.

Einen verpflichtenden Sozialdienst gibt es in den Niederlanden nicht. Diesbeziigliche Uberle-
gungen wurde dort aus Grundrechtsbedenken wieder fallengelassen.*

26 2024 Defence White Paper - Strong, Smart and Together, hgg. v. Verteidigungsministerium des Konigreichs der

Niederlande, abrufbar unter: https://english.defensie.nl/binaries/defence/documenten/publica-
tions/2024/09/05/defence-white-paper-2024/NLD+Defence+white+paper.pdf (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

27 Niederlande wollen Streitkrdfte-Umfang auf 200.000 erh6hen, Soldat und Technik, 26. Marz 2025, abrufbar un-

ter: https://soldat-und-technik.de/2025/03/streitkraefte/42989/niederlande-wollen-streitkraefte-umfang-auf-200-
000-erhoehen/ (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

28 Wehrpflicht in den Niederlanden: Eine Riickkehr oder ein neues Modell?, DACHIST, 5. September 2024, abruf-
bar unter: https://www.dachist.org/de/niederlande/nachrichten/wehrpflicht-in-den-niederlanden-eine-rueck-
kehr-oder-ein-neues-modell.html] (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

29 Zivildienst: Kein einheitliches Bild in der EU, Der Standard, 29. November 2004, abrufbar unter:
https://www.derstandard.at/story/1863676/zivildienst-kein-einheitliches-bild-in-der-eu (letzter Zugriff:
14. Mai 2025).
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2.9. Norwegen
2.9.1. Wehrpflicht
In Norwegen wurde im Jahr 2015 auf Grundlage des Artikels 119 der norwegischen Verfassung

»,Alle Biirger haben in der Regel die gleiche Pflicht, das Vaterland fiir eine be-
stimmte Zeit zu verteidigen, unabhdngig von ihrer Geburt oder ihrem Vermdégen™®

die allgemeine Wehrpflicht eingefiihrt, d. h., dass seit diesem Zeitpunkt sowohl Minner als
auch Frauen mit norwegischer Staatsbiirgerschaft zum Wehrdienst eingezogen werden kénnen.
Voraussetzung fiir eine Einberufung ist die Tauglichkeit fiir den Dienst in den Streitkraften.

Die norwegischen Streitkrédfte verschicken an die norwegischen Staatsangehorigen in dem Kalen-
derjahr, in dem diese 17 Jahre alt werden, eine Selbstauskunft.?® Hierbei handelt es sich um einen
obligatorisch zu beantwortenden Fragebogen, in dem die Angeschriebenen Auskunft iiber ihre
Gesundheit, korperliche Fitness, Motivation, Interessen und Wiinsche geben und Fragen eines
Personlichkeitstests beantworten miissen.

Anhand der Antworten entscheiden die norwegischen Streitkrifte, ob die betreffende Person fiir
einen Wehrdienst in Betracht kommt. Fast die Hélfte derjenigen, die eine Selbstauskunft abgege-
ben haben, erhalten anschliefend einen Musterungsbescheid. Im Rahmen der Musterung wird
ihre korperliche und geistige Tauglichkeit untersucht. Etwa 50 Prozent der Gemusterten — in den
vergangenen Jahren jeweils etwa 9.000 norwegische Minner und Frauen — werden schlieBlich
zum Grundwehrdienst einberufen. Dies entspricht etwa 15 Prozent der Alterskohorte. Vor dem
Hintergrund des beschlossenen personellen Aufwuchses der norwegischen Streitkréfte beabsich-
tigt die norwegische Regierung, die Zahl der zum Wehrdienst Einberufenen in den kommenden
Jahren um 50 Prozent auf 13.500 Soldatinnen und Soldaten zu steigern, was dann etwa 25 Pro-
zent einer Alterskohorte entsprechen wiirde. Zur Aufnahme dieser Anzahl an Wehrpflichtigen
plant die norwegische Regierung eine Erweiterung der bestehenden Ausbildungskapazitdten der
Streitkrifte sowie bis zum Abschluss des Ausbaus des Rekrutenausbildungszentrum in Terning-
moen die Anmietung ziviler Infrastruktur.®*

Die zum Wehrdienst einberufenen norwegischen Soldatinnen und Soldaten sind verpflichtet,
insgesamt bis zu 19 Monate (575 Tage) Militdrdienst zu leisten. Dieser umfasst den 12-monati-
gen Grundwehrdienst sowie anschlieBend bis zu einem Alter von 44 bzw. 55 Jahren (siehe Erkla-
rung im folgenden Abschnitt) Wehriibungen und regelméfBigen Dienst in der Heimwehr mit

30 ,Alle statsborgarane har i regelen den same skyldnaden til G verne fedrelandet ei viss tid, utan omsyn til fodsel
eller formue.“ Artikel 119 der Verfassung des Konigreichs Norwegen, abrufbar in norwegischer Sprache unter:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL 6#KAPITTEL 6 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

31 Hintergrundinformationen zum Formular Selbstauskunft sind in norwegischer Sprache auf der Internet-Seite
Egenerkleeringen abrufbar unter: https://www.forsvaret.no/egenerklaering (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

32 Szumski, Charles (2024): Norwegen will die Zahl der Wehrpflichtigen um 50 Prozent erhéhen, Euractiv, 3. April
2024, abrufbar unter: https://www.euractiv.de/section/europa-kompakt/news/norwegen-will-die-zahl-der-wehr-
pflichtigen-um-50-prozent-erhoehen/ (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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einer Gesamtdauer von bis zu sieben Monaten. Die genaue Dauer legt das norwegische Parla-
ment in Abhédngigkeit vom Bedarf fest.

Die Einberufung erfolgt frithestens in dem Kalenderjahr, in dem die Wehrpflichtigen 19 Jahre alt
werden. Eine (Wieder-)Einberufung ist bis zu einem Alter von 44 Jahren bzw. bis zu einem Alter
von 55 Jahren bei denjenigen moglich, die nach ihrem 12-monatigen Grundwehrdienst mindes-
tens ein weiteres Jahr in der Armee gedient haben. Eine Befreiung vom Grundwehrdienst ist aus
gesundheitlichen Griinden sowie fiir Spitzensportler und Pazifisten moglich. Ein Aufschub der
Einberufung kann aus finanziellen oder sozialen Griinden (z. B. Schwangerschaft oder Alleiner-
ziehende/Kinderbetreuung) beantragt werden.

Wiéhrend des zwdélfmonatigen Grundwehrdienstes werden die Wehrpflichtigen sehr breit einge-
setzt. Fiir die Verwendung in einigen Truppengattungen bestehen jedoch Zulassungsvorausset-
zungen. So miissen sich die Wehrpflichtigen fiir eine Verwendung bspw. bei den Spezialkraften,
bei den Fallschirmjdgern oder in der Jagertruppe selbst bewerben und qualifizieren.

Fiir einen Dienst in den norwegischen Streitkréften als Wehrpflichtige(r) bestehen einige An-
reize. So konnen die Wehrpflichtigen den Grundwehrdienst mit einem Berufsabschluss kombi-
nieren, ohne dass die Lehrzeit ldnger als normal ist. Sie kénnen auch Féacher aus der Sekundar-
stufe II (z. B. Fachstudien) als Online-Studium mit einem Stipendium/einer Unterstiitzung durch
die Streitkrdfte belegen. Nach abgeleistetem Wehrdienst erhalten die Ehemaligen fiir eine Be-
werbung um die Zulassung zu einem Hochschulstudium (Hochschule oder Universitit) dariiber
hinaus Bonuspunkte.

2.9.2. Andere Pflichtdienste
2.9.2.1. Zivildienst

Nach dem Verteidigungsgesetz kénnen Wehrpflichtige, die mit ihren schwerwiegenden Uberzeu-
gungen (Pazifismus) in Konflikt geraten, den Dienst in den Streitkraften verweigern und vom
Wehrdienst befreit werden. Eine schwerwiegende Uberzeugung kann ethischer, religitser oder
politischer Natur sein. Sie miissen eine pazifistische Grundhaltung haben. Wenn ihr Antrag auf
Kriegsdienstverweigerung vom Justizministerium genehmigt wird, 6ffnet die norwegische Armee
die Tiir fiir Ihre Einberufung zum norwegischen Zivilschutz (siehe Ziff. 2.9.2.2). Es liegt dann im
Ermessen des norwegischen Zivilschutzes, ob er die Kriegsdienstverweigerer zum 14-monatigen
Dienst einberuft oder nicht. Hat der Kriegsdienstverweigerer bereits vor seinem Antrag in den
Streitkraften gedient, wird diese Zeit grundsétzlich nicht auf seinen zu leistenden 14-monatigen
Zivildienst angerechnet.

2.9.2.2. Pflichtdienst im Zivilschutz

Neben dem Wehrersatzdienst besteht in Norwegen fiir alle Einwohner im Alter zwischen 18 und
55 Jahren (norwegische Staatsangehorige und Auslinder mit Wohnsitz in Norwegen) die Pflicht
zu Dienstleistungen im Zivilschutz. Die gesetzliche Grundlage fiir den norwegischen Zivilschutz
ist das ,,Gesetz iiber die kommunale Notfallvorsorge, den Katastrophenschutz und den Zivil-
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schutz (Katastrophenschutzgesetz)“**. Der dem norwegischen Direktorat fiir Katastrophenschutz
und Notfallplanung (DSB) unterstellte norwegische Zivilschutz ist die staatliche Verstdarkung fiir
die Notfall- und Rettungsdienste bei schweren Unfillen und besonderen Vorkommnissen.

Die Dienstpflicht ist fiir den norwegischen Gesamtschutz von zentraler Bedeutung. Der Zivil-
schutz hat u. a. folgende Aufgaben

- die Zivilbevilkerung im Kriegsfall zu schiitzen,

- Unterstiitzung der Notfall- und Bereitschaftsdienste bei groBeren und unerwiinschten
Zwischenfillen in Friedenszeiten,

- Warnung und Evakuierung der Bevolkerung bei akuter Gefahr sowie

- Beaufsichtigung von Schutzraumen.

Der norwegische Zivilschutz verfiigt {iber etwa 8.000 Frauen und Ménner, die insbesondere fiir
den Einsatz bei Grofschadensereignissen vorgesehen sind. Jedes Jahr wird der Zivilschutz zu
rund 300 Einsédtzen gerufen, darunter Brande, Naturkatastrophen, C")lsperren, Suchaktionen, Eva-
kuierungen, Materiallieferungen und dergleichen.** Das Personal fiir den Zivilschutz wird iiber
das Personal- und Einberufungszentrum der norwegischen Streitkrifte rekrutiert. Derzeitige
Kandidaten fiir den Dienst im Zivilschutz finden sich unter denjenigen, die eine von den Streit-
kraften erbetene Selbstauskunft beantwortet oder an einer Informationsveranstaltung der Streit-
krifte teilgenommen haben. Sie konnen auch dann einberufen werden, wenn Sie ihren Militér-
dienst bereits abgeleistet haben. Der Personalbedarf des Zivilschutzes bestimmt die Anzahl der
Einberufungen, wobei Frauen und Minner gleichermaBlen zum Dienst herangezogen werden.

Der Dienst besteht aus einem Grundkurs von drei Wochen. Nach Abschluss des Grundkurses
nehmen die fiir den Zivilschutz verpflichteten Biirgerinnen und Biirger an Ubungen in ihrem je-
weiligen Zivilschutzbezirk teil. In der Regel gibt es ein bis zwei Ubungen pro Jahr, die insgesamt
etwa 24 Stunden dauern. Dariiber hinaus nehmen sie auch an realen Einsétzen teil. Sie sind ver-
pflichtet, bis zum 55. Lebensjahr im Zivilschutz zu dienen. In Friedenszeiten kann von den nor-
wegischen Biirgerinnen und Biirgern verlangt werden, insgesamt maximal 19 Monate in den
Streitkriften, der Home Guard, der Polizeireserve und im Zivilschutz zu dienen.

Fiir eine voriibergehende Freistellung vom Dienst im norwegischen Zivilschutz sind besondere
Griinde erforderlich. Die Bedingungen fiir eine voriibergehende Freistellung finden sich in den
Abschnitten 20 bis 29 der Zivilschutzverordnung®. Zu den Ausnahmen gehoren wichtige soziale
Griinde und gesellschaftliche Interessen, wie z. B. Krankheit, Betreuungs- oder Pflegeaufgaben

33 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret [sivilbeskyttelsesloven] (Gesetz
liber die kommunale Notfallvorsorge, den Katastrophenschutz und den Zivilschutz [Katastrophenschutzgesetz]),
bekanntgegeben am 25. Juni 2010, abrufbar in norwegischer Sprache unter: https://lovdata.no/doku-
ment/NL/lov/2010-06-25-45 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

34 About Norwegian Civil Defence, hgg. v. Sivilforsvaret, abrufbar unter: https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-
sivilforsvaret/about-norwegian-cicil-defence/ (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

35 Forskrift om sivilforsvar [sivilforsvarsforskriften] (Verordnung iiber den Zivilschutz [Zivilschutzverordnung]),
bekanntgegeben am 15. Februar 2022 und in Kraft getreten am 1. Médrz 2022, abrufbar in norwegischer Sprache
unter: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-02-14-253 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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fiir Angehorige oder die eigene Ausbildung. Auch Wehrpflichtige, die im Rettungsdienst, als
Sanitédtspersonal (vgl. § 21) oder in Organisationen tétig sind, die kritische Funktionen der Ge-
sellschaft sichern oder unterstiitzen (vgl. § 20), konnen auf Antrag voriibergehend vom Dienst im
Zivilschutz befreit werden.

Als Arbeitnehmer haben die Zivilschutzdienstleistenden nach dem norwegischen Arbeitsschutz-
gesetz Anspruch auf Urlaub im Zusammenhang mit dem Dienst im Zivilschutz und erhalten eine
Vergilitung fiir ihren Dienst.

2.10. Osterreich
2.10.1. Wehrpflicht

Die Wehrpflicht in ihrer heutigen Form wurde in Osterreich bereits 1975 eingefiihrt. Nach Art.
9a des osterreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG)*° miissen alle wehrfihigen méann-
lichen Staatsbiirger zum Bundesheer einriicken. Osterreichische Staatsbiirgerinnen kénnen ge-
méal Art. 9a (3) freiwillig als Soldatin im Bundesheer dienen und haben jederzeit das Recht,
ihren Dienst zu beenden (Artikel 9a B-VG).

Die Einzelheiten zur Wehrpflicht sind im Wehrgesetz 2001°” geregelt. Dieses Gesetz strukturiert
die Wehrpflicht als so genannte ,,gebiindelte Pflicht“. Diese besteht nach WG 2001 § 11 aus fol-
genden Teilpflichten, die in der Summe die allgemeine Wehrpflicht ausmachen:

a. Stellungspflicht (Pflicht zur Teilnahme an der Musterung),
b. Pflicht zur Leistung des Prasenzdienstes,

c. Pflichten des Milizstandes und

d. Melde- und Bewilligungspflichten.

Die Pflicht zum Ableisten des Prdsenzdienstes schlieft den sechsmonatigen Grundwehrdienst
ein. Zulassungsvoraussetzungen des Osterreichischen Bundesheeres fiir die Teilnahme am
Grundwehrdienst sind die dsterreichische Staatsbiirgerschaft sowie nach § 9 WG 2001 eine erfor-
derliche geistige und korperliche Eignung fiir den Dienst im Bundesheer. Sofern die Wehrpflich-
tigen iiber eine uneingeschriankte geistige und korperliche Eignung verfiigen, kénnen sie in allen
Bereichen der Streitkréfte eingesetzt werden.

Zum Grundwehrdienst konnen die tauglich gemusterten Wehrpflichtigen eingezogen werden,
sobald sie 18 Jahre alt geworden sind (mit Ausnahme der freiwilligen Einberufung im Alter von
17 Jahren). Die erstmalige Einberufung muss vor Vollendung des 35. Lebensjahres erfolgt sein.

36 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) vom 1. Oktober 1920 (BGBI. I Nr. 1/1920) in der heutigen Fassung, zuletzt
aktualisiert am 6. Dezember 2024, abrufbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Ab-

frage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138 (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

37 Wehrgesetz 2001 (WG 2001), vom 21. Dezember 2001 (BGBI. I Nr. 146/2001), zuletzt aktualisiert mit Wehr-
rechtsdnderungsgesetz 2024, BGBI. I Nr. 77/2024, abrufbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFas-

sung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001612&FassungVom=2025-05-07 (letzter Zugriff:
14. Mai 2025).
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Die Wehrpflicht endet in der Regel im Alter von 50 Jahren. Fiir Offiziere, Unteroffiziere und
Personen mit besonderen Qualifikationen kann der Zeitraum der Wehrpflicht bis zum Ende des
Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, ausgedehnt werden.

Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst abgeleistet haben, treten automatisch in die Miliz ein,
sofern sie nicht in die Reserve versetzt wurden oder selbst zur Reserve einberufen worden sind.
Wehrpflichtige in der Miliz unterliegen den allgemeinen Pflichten der Wehrpflichtigen geméal
WG 2001. In der Miliz konnen Wehrpflichtige freiwillig oder im Rahmen einer Verpflichtung
Wehriibungen durchfiihren. Ihre Gesamtdauer betrégt fiir Offiziersfunktionen 150 Tage, fiir
Unteroffiziersfunktionen 120 Tage und fiir alle anderen Funktionen 30 Tage.

Die Zahl der Wehrpflichtigen in Osterreich war in den letzten Jahren generell riickldufig. Dies
war vor allem auf die demographische Entwicklung zuriickzufiihren ist. Dies zeigen die von der
Statistik Austria erhobenen Zahlen.*® Wahrend im Jahr 2009 noch 46.250 6sterreichische Staats-
biirger des Geburtsjahrgangs 1991 stellungspflichtig waren, sank diese Zahl bis zum Jahr 2021 auf
36.238 Osterreichische Staatsbiirger des Geburtsjahrgangs 2003. Im Rahmen der Uberpriifung der
notwendigen korperlichen und geistigen Eignung im Rahmen der Stellung hat sich die Rate de-
rer, die untauglich sind, vom Geburtsjahrgang 1991 von 10,3 Prozent auf 16,2 Prozent fiir den Ge-
burtsjahrgang 2003 erhéht. Dies hat in Osterreich zu einer weiteren Reduktion der grundsitzlich
zur Verfiigung stehenden Wehrpflichtigen.*

Neben den Wehrpflichtigen, die nicht iiber die erforderliche geistige und korperliche Eignung fiir
einen Dienst in den Streitkrédften verfiigen, sind auch folgende Personengruppen vom Wehrdienst
befreit bzw. ausgeschlossen:

a. Folgende Mitglieder einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft:

al. geweihte Priester,

a2. Personen, die ein theologisches Studium abgeschlossen haben und in der Seelsorge oder im
Religionsunterricht tétig sind,

a3. Ordensangehorige, die ein ewiges Geliibde abgelegt haben, sowie
a4. Theologiestudenten, die sich auf einen Dienst vorbereiten,
b1. Wehrpflichtige, iiber die eine Freiheitsstrafe verhéngt worden ist und die Strafaufschub oder

Strafunterbrechung bewilligt erhielten, fiir die Dauer dieses Aufschubes oder dieser Unter-
brechung (§ 25 Abs. 1 Satz 1 WG 2001),

b2. Wehrpflichtige, die sich in Haft befinden oder sonst auf behoérdliche Anordnung angehalten
werden, fiir die Dauer dieser Haft oder dieser Anhaltung (§ 25 Abs. 1 Satz 2 WG 2001),

c. Wehrpflichtige, die die Voraussetzungen fiir die Befreiung von der Stellungspflicht (Pflicht
zur Teilnahme an der Musterung) nach § 18 Abs. 3 WG 2001 erfiillen oder nach Maligabe

38 T1 Stellungspflichtige ab Geburtsjahrgang 1972 nach Tauglichkeit sowie 2003 nach Bundesland, erstellt von
Statistik Austria am 25. November 2022, abrufbar unter: https://www.statistik.at/fileadmin/pages/392/Stel-
lungsergebnisse Geburtenjahrgang bis 2003.0ds (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

39 Landesverteidigungsbericht 2023 gemdf$ Landesverteidigungs-Finanzierungsgesetz (LV-FinG), hgg. v. Bundes-
ministerium Landesverteidigung, Oktober 2023, abrufbar unter: https://www.bmlv.gv.at/pdf pool/publikatio-
nen/landesverteidigungsbericht 2023.pdf (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).



https://www.statistik.at/fileadmin/pages/392/Stellungsergebnisse_Geburtenjahrgang_bis_2003.ods
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/392/Stellungsergebnisse_Geburtenjahrgang_bis_2003.ods
https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/landesverteidigungsbericht_2023.pdf
https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/landesverteidigungsbericht_2023.pdf

Wissenschaftliche Dienste Fachbereich WD 2 Seite 26
WD 2 - 3000 - 014/25

volkerrechtlicher Verpflichtungen von der Leistung eines Wehrdienstes befreit sind (§ 25
Abs. 1 Satz 3 WG 2001),

d. Wehrpflichtige, die einen mindestens zweijahrigen Entwicklungshilfedienst im Ausland im
Sinne des Entwicklungshelfergesetzes abgeleistet und denen dies von dem fiir Angelegenhei-
ten der Entwicklungshilfe zustdndigen Bundesminister (Bundesminister fiir europédische und
internationale Angelegenheiten) bestétigt wird (§ 25 Abs. 2 WG 2001).

2.10.2. Andere Pflichtdienste

Wehrpflichtige kénnen das Tragen von Waffen aus Gewissensgriinden verweigern. Ein ent-
sprechendes Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung mit der Verpflichtung zur Ableistung
eines neunmonatigen Ersatzdienstes (,,Zivildienst“) ist in Art. 9a B-VG verankert. Andere Pflicht-
dienste gibt es in Osterreich nicht.

Mit der Abgabe einer ordnungsgemaéBen ,,Zivildiensterklarung* wird der Wehrpflichtige von der
Wehrpflicht befreit und, soweit tauglich gemustert, stattdessen zum Zivildienst in Krankenh&u-
sern, im Rettungsdienst, in der Sozial- und Behindertenhilfe, in der Alten- und Krankenpflege, in
der Gesundheitsfiirsorge, in der Betreuung von Drogenabhéngigen, in Justizvollzugsanstalten, in
der Betreuung von Vertriebenen, Asylbewerbern und Fliichtlingen sowie von Abschiebehaftlin-
gen, im Seuchenschutz, in der Katastrophenhilfe und im Katastrophenschutz, im Dienst an inldn-
dischen Gedenkstédtten (insbesondere fiir die Opfer des Nationalsozialismus), in der 6ffentlichen
Sicherheit und im StraBenverkehr, im Zivilschutz, in der Kinderbetreuung, in der Integration
oder Beratung von Ausldndern und im Dienst in den Bereichen Umweltschutz und Jugendarbeit
verpflichtet (§§ 1 und 3 Zivildienstgesetz 1986*).

Da Wehrpflichtige grundsétzlich das Recht haben, den Wehrdienst zu verweigern und ihre Ver-
weigerung frei und ohne Angabe von Griinden erkldren konnen, variiert die Zahl der Zivildienst-
leistenden. Im Jahr 2024 wurden Osterreichweit 14.892 Zivildiener den Einrichtungen zugewie-
sen, das ist die dritthochste Anzahl seit Bestehen des Zivildienstes. Nur in den Jahren 2016 und
2017 wurden noch mehr Zivildiener zugewiesen (mit damals 15.224 bzw. 14.907). Die Bedarfs-
deckung ist mit 90,7 Prozent die hochste Bedarfsdeckung der letzten sieben Jahre.*!

40 Bundesgesetz iiber den Zivildienst (Zivildienstgesetz 1986 — ZDG) vom 23. Dezember 1986 (BGBI. I Nr. 679/
1986) in der heutigen Fassung, zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2024 (BGBI. I Nr. 104/2024), abrufbar unter:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005603 (letzter
Zugriff: 14. Mai 2025).

41 Zivildienst in Osterreich — Zahlen-Daten-Fakten — Zivildienst-Bilanz 2024, Hrsg.: Zivildienstserviceagentur, ab-
rufbar unter: https://www.zivildienst.gv.at/service/statistiken/zivildienst-2024.htm] (letzter Zugriff: 14. Mai
2025).
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2.11. Polen
2.11.1. Wehrpflicht

Die allgemeine Pflicht zur Verteidigung des Vaterlandes ist in Art. 85 Abs. 1 der Verfassung der
Republik Polen festgelegt.** Diese Verpflichtung wird durch das Gesetz iiber die Verteidigung des
Vaterlandes* vom 11. Mérz 2022 (im Folgenden: Gesetz) weiter konkretisiert. GemalB Art. 3 die-
ses Gesetzes gilt die Pflicht zur Verteidigung des Vaterlandes fiir alle polnischen Staatsbiirger
und -biirgerinnen, die aufgrund ihres Alters und ihrer Gesundheit in der Lage sind, diese Pflicht
zu erfiillen. Art. 4 des Gesetzes sieht vor, dass die Pflicht zur Verteidigung des Vaterlandes in ers-
ter Linie durch die Ableistung des Grundwehrdienstes erfiillt wird.

Jedoch ist die Wehrpflicht in Polen seit 2010 ausgesetzt. An die Stelle der allgemeinen Wehr-
pflicht ist die Registrierung von Personen zum Zwecke der Erfassung ihrer Verwendungsmog-
lichkeit getreten. Im Rahmen dieses Prozesses werden die individuellen Féahigkeiten zur Ableis-
tung eines aktiven Militdrdienstes beurteilt und Verwendungsmoglichkeiten (Truppengattungen)
fiir einen etwaigen Einsatz im Rahmen der Landesverteidigung der Republik Polen festgelegt.

Gemadl Art. 152 des Gesetzes wird der obligatorische Grundwehrdienst unter Beriicksichtigung
der Bediirfnisse der Streitkréfte geleistet. Der Priasident der Republik Polen kann auf Ersuchen
des Ministerrats durch eine Verordnung die Verpflichtung zur Ableistung der Wehrpflicht
wiedereinfiihren, wobei er den Beginn und das Ende der Wehrpflicht unter Beriicksichtigung des
Bedarfs der Streitkréfte festlegt. Polen erwiégt jedoch trotz der gegenwirtigen sicherheits-
politischen Rahmenbedingungen in Europa derzeit nicht, die allgemeine Wehrpflicht wieder
einzufiihren. Das Interesse der Biirger an einem Dienst bei den Streitkrédften sei sehr grof3, so der
polnische Verteidigungsminister Wiladyslaw Kosiniak-Kamysz. Deshalb gebe es keinen Grund,
die reguldare Wehrpflicht wieder einzufiihren; der bestehende freiwillige Grundwehrdienst sei
ausreichend.**

Bei einer Wiedereinfiihrung der Wehrpflicht wiirde gemall Art. 153 des Gesetzes die Dauer der
Wehrpflicht neun Monate betragen und in einem einzigen, ununterbrochenen Zeitraum abgeleis-
tet. Anschliefend wiirden die Soldatinnen und Soldaten, die ihren Grundwehrdienst abgeleistet
haben, gemal Art. 164 des Gesetzes vom Befehlshaber ihres Truppenteils in die passive Reserve
versetzt, es sei denn, sie stellen einen Antrag auf Ubernahme zur Berufssoldatin bzw. zum Be-
rufssoldaten, auf eine Weiterverwendung in der Territorialverteidigung oder auf Versetzung in
die aktive Reserve. Ein solcher Antrag wiirde unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse der Streit-
krifte gepriift.

42 The Constitution of the Republic of Poland vom 2. April 1997, bekanntgegeben im Amtsblatt der Republik
Polen, Nr. 78, Art. 483, abrufbar in englischer Sprache unter: https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/an-
gielski/kon1.htm (letzter Zugriff: 7. Mai 2025).

43 Ustawy o Obronie Ojczyzny (Gesetz zur Verteidigung des Vaterlandes) vom 11. Mérz 2022, Ver6ffentlichung des
konsolidierten Textes am 23. Februar 2024 im Amtsblatt der Republik Polen, Art. 248, abrufbar in polnischer

Sprache unter: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2024000024801.pdf (letzter Zugriff: 7. Mai 2025).

44 Nowak, Piotr (2024): Polen will Wehrpflicht vorerst nicht wiedereinfiihren, veréffentlicht von dpa am 22. Mai
2024, abrufbar unter: https://web.de/magazine/politik/polen-wehrpflicht-vorerst-wiedereinfuehren-39685030
(letzter Zugriff: 7. Mai 2025).
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Gemadl Art. 5 des Gesetzes unterliegen die Polinnen und Polen der Pflicht zum Wehrdienst ab
dem Tag, an dem sie das 18. Lebensjahr vollenden, bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie
das 60. bzw. 63. Lebensjahr (Offiziere und Unteroffiziere) vollenden. Das derzeit anstelle der
Wehrpflicht praktizierte Registrierungs- bzw. Musterungsverfahren gilt ebenfalls fiir alle Biirge-
rinnen und Biirger der Republik Polen ab 18 Jahren, unabhingig vom Geschlecht.

Art. 56 des Gesetzes regelt die Registrierung, deren Hauptzweck es ist, die Eignung der Biirger fiir
den Militdrdienst zu beurteilen und die Aufnahme ihrer personlichen Daten in das militdrische
Erfassungssystem zu gewdhrleisten. Gemél Art. 59 sind Ménner, die in einem bestimmten Kalen-
derjahr das 19. Lebensjahr vollenden, verpflichtet, zu einem bestimmten Zeitpunkt und an
einem bestimmten Ort zur Musterung zu erscheinen. Die Verpflichtung zum Erscheinen zur
Musterung fiir Frauen ist in Art. 60 des Gesetzes geregelt. Der Ministerrat legt durch eine Verord-
nung fest, welche Gruppen von Frauen der Wehrpflicht unterliegen und fiir welche Dienst-
stellungen oder Funktionen Frauen fiir den Wehrdienst vorgesehen sind. So kénnen bspw.
Polinnen, die iiber fiir einen Dienst in den Streitkriften niitzliche Qualifikation verfiigen oder
eine Ausbildung zum Erwerb einer solchen Qualifikation absolvieren, ab dem 1. Januar des
Kalenderjahres, in dem sie 19 Jahre alt werden, zur Teilnahme an der Musterung verpflichtet
werden. Besonders relevant sind die Ausbildungs- oder Berufsqualifikationen, die fiir die Aus-
iibung medizinischer, veterindrmedizinischer, maritimer und fliegerischer Berufe erforderlich
sind, sowie die Berufe von Psychologen, Rehabilitationsfachleuten, Radiologen, Labor-
diagnostikern, Informatikern, Telekommunikationsspezialisten, Navigatoren und Ubersetzern.

Ausgenommen von der Pflicht zum Wehrdienst sind in Polen neben den als dauerhaft dienstun-
fahig anerkannten Personen:

- schwangere Frauen und Frauen bis zum Ende des sechsten Monats nach der Geburt eines
Kindes,

- Personen, die Kinder unter acht Jahren betreuen,

- Personen, die u. a. Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren, bettldgerige Personen und Perso-
nen mit schweren Behinderungen betreuen (sofern sie mit diesen Personen zusammenleben
und die Betreuung nicht anderen Personen iibertragen kénnen),*

- polnische Staatsbiirgerinnen und -biirger, die gleichzeitig die Staatsangehdrigkeit eines ande-
ren Staates besitzen und ihren stindigen Wohnsitz nicht auf dem Gebiet der Republik Polen
haben, sowie

- Kriegsdienstverweigerer.

45 Patecka, Natalia; Adamczak, Katarzyna (2022): Verteidigung des Heimatlandes und die Pflichten von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern, ver6ffentlicht von R6dl & Partnern am 27. April 2022, abrufbar unter: https://www.ro-
edl.pl/de/themen/themen/arbeitsrecht-in-polen/verteidigung-des-heimatlandes-und-die-pflichten-von-arbeitge-
bern-und-arbeitnehmern (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).



https://www.roedl.pl/de/themen/themen/arbeitsrecht-in-polen/verteidigung-des-heimatlandes-und-die-pflichten-von-arbeitgebern-und-arbeitnehmern
https://www.roedl.pl/de/themen/themen/arbeitsrecht-in-polen/verteidigung-des-heimatlandes-und-die-pflichten-von-arbeitgebern-und-arbeitnehmern
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2.11.2. Andere Pflichtdienste

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht in Polen entfiel ab 2010 fiir Kriegsdienstverweigerer auch
die Pflicht zum Ableisten eines Ersatzdienstes. Das grundsétzliche Recht, den Kriegsdienst zu
verweigern, besteht jedoch weiter. Die Verfassung der Republik Polen sieht in Art. 85 Abs. 3 vor,
dass ein Biirger, dessen religioser Glaube oder moralische Grundsitze die Ableistung des Wehr-
dienstes nicht zulassen, verpflichtet werden kann, unter den im Gesetz festgelegten Bedingun-
gen einen Ersatzdienst zu leisten. Das Gesetz iiber die Verteidigung des Vaterlandes sieht in Art.
4 vor, dass die Verpflichtung zum Wehrdienst auch durch einen Ersatzdienst erfiillt werden
kann. Es ist zu beachten, dass die beiden grundlegenden Formen der Erfiillung der Pflicht zur
Verteidigung des Vaterlandes der Wehrdienst und der Zivildienst sind.

Das Gesetz regelt in Abschnitt XIX den Zivildienst und bestimmt in Art. 559, dass der Zivildienst
darin besteht, dass wehrpflichtige Personen, die aufgrund ihrer religiosen Uberzeugung oder
ihrer moralischen Grundséitze keinen Wehrdienst leisten konnen,

- Arbeiten zum Schutz der Umwelt, des Brandschutzes, des 6ffentlichen Gesundheitswesens,
der Sozialfiirsorge, der Betreuung von Menschen mit Behinderungen oder Obdachlosen sowie
der 6ffentlichen Verwaltung und der Justiz verrichten, oder

- in bewaffneten Organisationen dienen, die nicht zu den Streitkrédften gehoren.

Sollte die Pflicht zum Grundwehrdienst und damit fiir Kriegsdienstverweigerer auch die Pflicht
zum Ableisten eines Ersatzdienstes in Polen wieder eingefiihrt werden, betriige laut Art. 561 des
Gesetzes die Dauer des Zivildienstes grundsitzlich 18 Monate, fiir Hochschulabsolventen neun
Monate und fiir solche, die in nicht zu den Streitkriften gehérenden bewaffneten Organisatio-
nen ihren Ersatzdienst leisten, zwolf Monate.

2.12. Schweden

Nachdem zwischen 2010 und 2018 die Wehrpflicht in Schweden abgeschafft und voriibergehend
ein ausschlieBlich auf Freiwilligkeit basierendes System mit Berufssoldatinnen und -soldaten
eingefiihrt worden war, sind nunmehr heute alle schwedischen Staatsbiirgerinnen und -biirger
im Alter von 16 bis 70 Jahren verpflichtet, zur schwedischen Gesamtverteidigung (totalforsvars-
plikt) beizutragen.*® Diese Pflicht umfasst zuallererst den Grundwehrdienst.

2.12.1. Wehrpflicht

Wehrpflichtige durchlaufen eine dreimonatige Grundausbildung, bevor sie eine sechs- bis zwolf-
monatige berufliche Fachausbildung absolvieren. Somit dauert der Grundwehrdienst insgesamt
neun bis zwolf Monate.

46 Lag (1994:1809) om totalférsvarsplikt (Gesetz (1994:1809) iiber die Gesamtverteidigungspflicht) vom 15. Dezem-
ber 1994, zuletzt mit Lag (2022:1574) gedndert am 24. November 2022, abrufbar in schwedischer Sprache unter:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19941809-om-total-
forsvarsplikt sfs-1994-1809/ (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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Zur Auswahl von Personen, die fiir den Wehrdienst in den schwedischen Streitkriften geeignet
sind, bittet die schwedische Wehrpflicht- und Musterungsbehoérde (Plikt- och provningsverket)
schwedische Biirgerinnen und Biirger in dem Jahr, in dem sie 18 Jahre alt werden, einen web-
basierten Musterungsfragebogen (mdénstringsunderlag) auszufiillen. Anhand dieses Fragebogens
wird dann ermittelt, wer zu einer personlichen Priifung (Musterung, schwedisch: ménstring) in
einem der Biiros der Agentur einbestellt wird, wo unter anderem der Gesundheitszustand der
Rekrutinnen und Rekruten beurteilt und eine Reihe von korperlichen Tests durchgefiihrt
werden.*’

Die Einberufung zum Grundwehrdienst erfolgt dann frithestens ab dem Jahr, in dem die schwedi-
schen Staatsbiirgerinnen und -biirger 19 Jahre alt werden. Nach Beendigung des Grundwehr-
dienstes, der in allen Teilstreitkréaften abgeleistet werden kann, und Einplanung fiir den Verteidi-
gungsfall bleiben sie bis zur Vollendung des 47. Lebensjahres wehrpflichtig bzw. bis zu dem
Zeitpunkt, an dem sich der Abschluss der letzten Wehriibung oder der letzten reguldren Verwen-
dung in den Streitkrdften zum zehnten Mal jahrte.

Jedes Jahr erhilt die schwedische Wehrpflicht- und Musterungsbehdrde von diversen Behorden
(z. B. Steuerbehorde, Sozialversicherungsanstalt, Meldebehdrden) Informationen, auf deren
Grundlage sie die fiir einen Wehrdienst in Frage kommenden Personen der jeweiligen Jahrgangs-
kohorte feststellt. Im Jahr 2024 wurde an 110.300 schwedische Biirgerinnen und Biirger der
webbasierte Musterungsfragebogen versandt. 29.800 (27 Prozent) dieser fiir den Wehrdienst in
Frage kommenden Schwedinnen und Schweden wurden zur Musterung einbestellt, 7.342 (7 Pro-
zent) wurden letztlich zum Grundwehrdienst eingezogen.*

Wie bereits oben erwidhnt, erhilt die schwedische Wehrpflicht- und Musterungsbehorde Informa-
tionen von einer Reihe anderer Stellen, um zu bestimmen, wer in einer Kohorte den webbasier-
ten Musterungsfragebogen im Alter von 17 Jahren ausfiillen muss. Jedes Jahr wird eine bestimmte
Anzahl von Personen von der Beantwortung des Fragebogens befreit, z. B.

- Personen, die zur Betreuung eingewiesen werden (psychiatrische Zwangsbetreuung, forensi-
sche psychiatrische Betreuung, sichere Jugendbetreuung oder Unterbringung in einem spezi-
ellen Heim fiir Jugendliche),

- Personen, die von der schwedischen Sozialversicherungsanstalt (Forsdkringskassan) eine Bei-
hilfe oder Unterstiitzung fiir die Fahrzeuganpassung erhalten, sowie

- Personen, deren Eltern ein Pflegegeld, eine Pflegeunterstiitzungsbeihilfe oder eine in Schwe-
den als ,,LSS* bezeichnete MaBnahme (im Rahmen des Gesetzes iiber die Unterstiitzung und
Betreuung von Personen mit bestimmten funktionellen Beeintrdachtigungen) erhalten.

47 Schwedische Wehrpflicht- und Musterungsbehorde (2025): Mustering & Conscription, abrufbar in englischer
Sprache unter: https://pliktverket.se/download/18.6d8286441939564963937f0/1733732541839/Pliktver-
ket Monstringsbroschyr ENG webb.pdf (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

48 Vgl. Jahresberichte 2024 der schwedischen Wehrpflicht- und Musterungsbehorde und der Streitkréfte, abrufbar
in schwedischer Sprache unter: https://www.pliktverket.se/down-

load/18.7a541188194d866594e5{510/1740401806865/Plikt-% 200ch % 20pr%C3% B6vningsver-
kets%20%C3% A5rsredovisning%202024.pdf und https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/2-om-forsvarsmak-

ten/dokument/arsredovisningar/arsredovisning-2024/forsvarsmaktens-arsredovisning-2024-bilaga-1-2-och-5.pdf
(letzter Zugriff: 14. Mai 2025).
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Gemib Kapitel 3, § 3 des schwedischen Gesetzes iiber die Gesamtverteidigungspflicht sollten
nur die ,,am besten geeigneten“ Personen zur Wehrpflicht eingezogen werden, da der Wehr-
dienst besondere Anforderungen stellt und sichergestellt werden muss, dass der Einzelne keine
Gefahr fiir sich selbst oder andere darstellt und dass er medizinisch in der Lage ist, die ihm zuge-
wiesene Aufgabe ohne liberméBige Belastung fiir die Einheit zu erfiillen. In den medizinischen
Beurteilungsrichtlinien der Streitkrafte wird bewertet, wie sich verschiedene medizinische Er-
krankungen auf die Funktionsfdhigkeit einer Person in Kriegssituationen auswirken konnen.
Nach diesen Richtlinien werden bestimmte Personen, z. B. mit Diagnosen wie ADHS und Autis-
mus, automatisch von der Zulassung zum Militirdienst ausgeschlossen und in die niedrigste
Stufe der Diensttauglichkeit eingestuft.*

2.12.2. Andere Pflichtdienste
2.12.2.1. Zivildienst

Fiir Wehrpflichtige, die aus Gewissengriinden den Kriegsdienst zu verweigern beabsichtigen,
besteht die Moglichkeit, bei der schwedischen Wehrpflicht- und Musterungsbehérde einen ent-
sprechenden Antrag zu stellen. Im Jahr 2023 stellten in Schweden insgesamt 94 Wehr-

pflichtige sowie zwolf Personen, die ihren Grundwehrdienst bereits abgeschlossen hatten, einen
Antrag auf Kriegsdienstverweigerung, von denen mit einer Ausnahme alle angenommen wurden.

Diejenigen, die den Status ,waffenlos® erhalten, kénnen zum Dienst im Zivilschutz einberufen
werden. Eine Einberufung von Kriegsdienstverweigerern ist aber seit 2010 nicht mehr erfolgt.*

2.12.2.2.  Weitere Pflichtdienste im Rahmen der Gesamtverteidigung

Im Zusammenhang mit der schwedischen Gesamtverteidigung, zu der alle schwedischen Biirge-
rinnen und Biirger im Alter zwischen 16 und 70 Jahren im Falle eines Krieges oder einer Kriegs-
drohung aufgerufen werden konnen, existieren neben der unter Ziff. 2.12.1 behandelten Wehr-
pflicht zwei weitere Pflichtdienste.

Erstens gibt es den zivilen Verteidigungsdienst (Zivilplikt), der als ziviles Gegenstiick zur Wehr-
pflicht eine eigenstdndige Sdule der Wehrpflicht darstellt und dazu beitragen soll, dass lebens-

49 Derzeit 1duft in Schweden ein Gerichtsverfahren iiber das Recht der schwedischen Streitkrifte, bestimmte Perso-
nen vom Militdrdienst auszuschlieBen. Die schwedischen Streitkrdafte wurden vor kurzem vom Stockholm Dis-
trict Court, das sich in seinem Urteil vom 19. November 2024 (Fall-Nummer T17322-22) auf das Diskriminie-
rungsverbot gemdl Kapitel 2, § 15 des Diskriminierungsgesetzes (Diskrimineringslagen) stiitzt, wegen Diskrimi-
nierung verurteilt. Der Fall betrifft eine Person, bei der zuvor das Asperger-Syndrom (Autismus-Variante) diag-
nostiziert wurde. Nach den medizinischen Beurteilungskriterien der schwedischen Streitkréfte wird keine Per-
son mit einer solchen Diagnose als wehrdiensttauglich angesehen. Die schwedischen Streitkréfte haben gegen
das Urteil Berufung eingelegt.

50 Conscientious Objection — Sweden: Current situation & recent developments, hgg. vom Européischen Biiro fiir
Kriegsdienstverweigerung, abrufbar in englischer Sprache unter: https://ebco-beoc.org/sweden (letzter Zugriff:
14. Mai 2025).
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wichtige Teile der Gesellschaft in Zeiten erhohter Bereitschaft oder im Krieg weiter funktionie-
ren. Wie die Wehrpflicht, ruhte auch dieser Pflichtdienst viele Jahre lang, wurde aber im Dezem-
ber 2023 von der Regierung in den Bereichen der kommunalen Rettungsdienste und des Be-
triebs und der Instandhaltung der Stromerzeugungs- und Netzinfrastruktur teilweise reakti-
viert.”! Im Laufe des Jahres 2024 wurden die ersten 300 Personen zum Zivilpflichtdienst in den
Rettungsdiensten einberufen, ausgebildet und fiir den Kriegseinsatz eingeteilt.** Nahezu zeit-
gleich wurde die schwedische Behdrde fiir die Notfallplanung im Elektrizitiitssektor (Svenska
kraftndit) beauftragt, im Zeitraum 2025-2028 1.000 Personen fiir den Zivilpflichtdienst auszu-
bilden und fiir den Kriegsfall bereitzuhalten.’® Laut ihrer Website wird die Grundausbildung
20-25 Tage dauern, was allerdings nicht mit dem Grundwehrdienst vergleichbar ist. Die Hohe der
Entschddigung hdngt von der Art des Dienstes und den personlichen Umstédnden des Einzelnen
ab; sie wird aber wihrend der Grundausbildung und des Pflichtdienstes gezahlt. Ob und in wel-
chem Umfang kiinftig auch Kriegsdienstverweigerer fiir diesen Zivilpflichtdienst herangezogen
werden sollen, ist nicht bekannt.

Im Januar 2025 schlug die schwedische Regierung in einer Untersuchung mit dem Titel ,,Duty
Calls“ (Plikten kallar) nicht nur einen auf bestimmte Sektoren (Rettungswesen, Elektrizitdtsver-
sorgung) begrenzten Zivilpflichtdienst, sondern neben anderen Malflnahmen jetzt sogar eine allge-
meine Aktivierung des Zivilpflichtdienstes vor. Diese Frage wird derzeit von Regierungsheamten
geprift.>

Der zweite Pflichtdienst im Zusammenhang mit der Gesamtverteidigung ist in Schweden der
nationale Pflichtdienst (allmdn tjdnsteplikt), der nur im Falle einer erhéhten Alarmbereitschaft
aktiviert wird. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass in einem solchen Fall eine Person an seinem
Arbeitsplatz bleiben oder andere Aufgaben zur Unterstiitzung der schwedischen Gesamtverteidi-
gung ausfiihren muss, wenn sie nicht durch eine kriegsbedingte Position bereits anderweitig ver-
pflichtet ist.

51 Regeringen aktiverar delar av civilplikten (Regierung aktiviert teile des Zivilpflichtdienstes), Pressemitteilung
der schwedischen Regierung vom 21. Dezember 2023, abrufbar in schwedischer Sprache unter: https://www.re-
geringen.se/pressmeddelanden/2023/12/regeringen-aktiverar-delar-av-civilplikten/ (letzter Zugriff: 14. Mai
2025).

52 Arsredovisning 2024 (Jahresbericht 2024), hgg. von der schwedischen Agentur fiir Katastrophenschutz und Not-
fallvorsorge, Vorwort sowie S. 26, 28, 37, abrufbar in schwedischer Sprache unter: https://rib.msb.se/fi-
ler/pdf/30986.pdf (letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

53 Ansék om att bli civilpliktig inom elfoérsérjningen (Melden Sie sich fiir den Zivilpflichtdienst in der Elektrizi-
tdtsversorgung!), Svenska Kraftnit, abrufbar in schwedischer Sprache: https://www.svk.se/civilplikt/ansok
(letzter Zugriff: 14. Mai 2025).

54 Conscientious Objection — Sweden: Current situation & recent developments, a. a. O.
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3.  Zusammenfassung

Der vorliegende Sachstand hat die Frage der Existenz und Ausgestaltung von Wehrpflicht und
anderen Dienstpflichten in ausgewéhlten europdischen Staaten untersucht. Die Ergebnisse der
Recherche sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Wehrpflicht fiir Pflicht zum
Wehrpflicht |a) Méanner (M) Dauer der . Form des Dienstpflicht
Land . . « . Ersatzdienst . . .
(ja/mein) b) Minner und Wehrpflicht . . Ersatzdienstes (jamein)
Frauen (M+F) (ja/nein)
Belgien nein nein
4 Monate ja Dienst in
ja (in Spezial- (4 Monate)
R Kranken-
(aber wegen M einheiten hiusern
hoher Zahl bis zu . ’
e sozialen oder
Freiwilliger 12 Monaten) .
. . (ab dem Kulturein- .
Dédnemark findet das ent- 1. Juli 2025: richtuneen nein
sprechende Vé)llstéindi é ab August ab August sowie gin
Gesetz de factol . 8 2026 Verldn- 2026 Verldn-
. Gleichstellung Umwelt- oder
keine An- von M + F) gerung auf gerung auf Friedens.
wendung) 11 Monate 11 Monate o
organisationen
geplant geplant
8 Monate;
Dienst in der
M Unteroffizier- ) Verwaltung,
Estland ja N anwarter, Ja sozialen sowie nein
F\/\(/fer}i‘c/lvilégfsr Spezialisten (12 Monate) Bildungsein-
und Fahrer: richtungen
11 Monate
Dienst in
Kranken-
in Abhingig- hauiern, Ver-
keit der Spe- waltungen,
M e Altenheimen,
zlalisierung ja Kindergéirten
Finnland Ja F (freiwilliger 1;;)5; TTigi’ (347 Tage) Schulen, Uni- ne
Wehrdienst) & versitdten und
oder .
347 Tage Kulturein-
richtungen
sowie in einigen
Vereinen
in einer dem
M Verteidigungs-
(Einberufung ministerium
nach Zufalls- untergeord-
prinzip, wenn a neten zivilen
Lettland ja freiwillige 11 Monate J Einrichtung, nein
Meldungen von (11 Monate) z. B. Logistik,
Lettinnen und Immobilien-
Letten nicht verwaltung,
ausreichen) Kartographie,
Kriegsmuseum
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Fortsetzung
Wehrpflicht fiir Pflicht zum
Land Wehrpflicht [a) Médnner (M) Dauer der E . Form des Dienstpflicht
an . . . . rsatzdienst . . .
(ja/nein) b) Minner und Wehrpflicht . . Ersatzdienstes (ja/nein)
Frauen (M+F) (ja/nein)
9 Monate
(ab 1. Januar
2026 in Ab-
héngigkeit des Dienst ohne
Streitkréafte- Waffe in den
M bedarfs sowie Streitkréaften
. : fiir Litauer mit . oder Sozial- .
Litauen Ja F (freiwilliger | einem fiir die ja dienst in staat- nemn
Wehrdienst) Streitkrifte lichen und
relevanten kommunalen
Bildungs- Einrichtungen
abschluss
kiirzerer
Wehrdienst
moglich)
Luxemburg nein nein
) nein
nein (U}l;erlegungen
Niederlande (aber Wehr- 1erzu aus
arfassung) Grundrechts-
bedenken
fallengelassen)
ja
(zusétzlich
zum Wehr-
dienst Pflicht
zum Dienst im
Zivilschutz fiir
alle in Nor-
19 Monate wegen mit
(davon Dienst im Wohnsitz ge-
Norwegen ja M+F 12 Monate ja Zivilsch meldeten Biir-
ivilschutz .
Grundwehr- gerinnen und
dienst) Biirger;
3-wochige
Grundaus-
bildung + Teil-
nahme an
jahrlich ein
bis zwei
Ubungen)




Wissenschaftliche Dienste

Fachbereich WD 2

Seite 35
WD 2 - 3000 - 014/25
Fortsetzung
Wehrpflicht fiir Pflicht zum
Land Wehrpflicht [a) Médnner (M) Dauer der Ersatzdienst Form des Dienstpflicht
(jamein)  |b) Minner und Wehrpflicht . . Ersatzdienstes (ja/nein)
Frauen (M+F) (ja/nein)
Dienst in der
Alten- und
Krankenpflege
oder im Kran-
- . . ja kentrans- .
Osterreich ja M 6 Monate (9 Monate) port; nein
alternativ:
einjdhriger
Auslands-
dienst
nein
Polen (aber Wehr- nein
erfassung)
ja
(Pflichtdienst
i. Z. m. der
. Gesamt-
(aber s]eait 2010 verteidigung,
Schweden ja M+F 12 Monate keine bspw. im
Einberufung) Rettungs-
& dienst oder
in der
Elektrizitats-
versorgung)
Tabelle:

* k%

Wehr- und Ersatzdienst sowie andere Dienstpflichten in ausgewidhlten
europdischen Staaten



	Inhaltsverzeichnis
	1. Einführung
	2. Zur Existenz von Wehrpflicht und anderen Pflichtdiensten in ausgewählten europäischen Staaten
	2.1. Belgien
	2.1.1. Wehrpflicht
	2.1.2. Andere Pflichtdienste

	2.2. Dänemark
	2.2.1. Wehrpflicht
	2.2.2. Andere Pflichtdienste

	2.3. Estland
	2.3.1. Wehrpflicht
	2.3.2. Andere Pflichtdienste

	2.4. Finnland
	2.4.1. Wehrpflicht
	2.4.2. Andere Pflichtdienste

	2.5. Lettland
	2.5.1. Wehrpflicht
	2.5.2. Andere Pflichtdienste

	2.6. Litauen
	2.6.1. Wehrpflicht
	2.6.2. Andere Pflichtdienste

	2.7. Luxemburg
	2.7.1. Wehrpflicht
	2.7.2. Andere Pflichtdienste

	2.8. Niederlande
	2.8.1. Wehrpflicht
	2.8.2. Andere Pflichtdienste

	2.9. Norwegen
	2.9.1. Wehrpflicht
	2.9.2. Andere Pflichtdienste
	2.9.2.1. Zivildienst
	2.9.2.2. Pflichtdienst im Zivilschutz


	2.10. Österreich
	2.10.1. Wehrpflicht
	2.10.2. Andere Pflichtdienste

	2.11. Polen
	2.11.1. Wehrpflicht
	2.11.2. Andere Pflichtdienste

	2.12. Schweden
	2.12.1. Wehrpflicht
	2.12.2. Andere Pflichtdienste
	2.12.2.1. Zivildienst
	2.12.2.2. Weitere Pflichtdienste im Rahmen der Gesamtverteidigung



	3. Zusammenfassung

